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Abbildung 1: Lage des B -Plangebietes  

1.2 Rechtliche Grundlagen 
Die rechtlichen Grundlagen für den Artenschutz sind die EU -Richtlinien 92/43/EWG (FFH-
RL, 1992)  und 2009/147/EG (Vogelschutzrich tlinie, (VS -RL, 2009)  sowie das Bundes na-
tur schutzgesetz (BNatSchG, 2009) .  

Das deutsche Naturschutzrecht untersche idet zwischen besonders geschützten Arten und 
streng geschützten Arten. Alle Arten des Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG und alle 
europäischen Vogelarten gemäß Artikel  1 der Richtlinie 2009/147/EG sind durch §  7 Abs.  2 
Nr.13 Buchstabe b BNatSchG besonders  geschützt. Die Arten des Anhang IV der Richtlinie 
92/43/EWG sind durch §  7 Abs.  2 Nr.14 Buchstabe b BNatSchG zudem streng geschützt.  
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Gemäß §  44 Abs.  1 BNatSchG ist es verboten:  

1.  wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie z u fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-

men, zu beschädigen oder zu zerstören,  

2.  wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs - , Aufzucht - , Mause r- , Überwinterungs -  und Wande-

rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 

die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3.  Fortpflanzungs -  oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschütz-

ten Arten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

4.  wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor-

men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 

zerst ören  

5.  Weiterhin ist § 44 Abs. 5 BNatSchG zu beachten:  

Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des 

§ 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, gelten 

die Zugriffs - , Besit z-  und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5.  

2.  Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, 

europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung 

nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgef ührt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot 

des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beein-

trächtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht  
vor, soweit die ökologische Funktion der von dem E ingriff oder Vorhaben betroffe-

nen Fortpflanzungs -  oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin er-

füllt wird.  

3.  Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt 

werden.  

4.  Für Standorte wildlebender Pflanzen der in Anha ng IV Buchstabe b der Richtlinie 

92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend.  

5.  Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durch-

führung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs - , Besitz -  und 

Vermarktungsverbote vor  
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2 Reptilien 
Im Ergebnis d er faunistischen Untersuchung wurde lediglich die Zauneidechse im Vorha-
beng ebiet nachgewiesen. Artbezogene Angaben zu Gefährdung und Schutz können der 
Tabelle 1 entnommen werden.  

Tabelle 1: Schutzstatus der Zauneidechse  

Art, deutsch  Art, wiss.  RL BB  RL D  FFH - RL Anhang  GS 

Zauneidechse  Lacerta agilis  3 V IV  §§  

Bedeutung der Signaturen:  
RL D Rote Liste Deutschland (Rote -Liste -Gremium Amphibien und Reptilien, 2020)  

1: Vom Aussterben bedroht; 2: Stark gefährdet; 3: Gefährdet; R: Extrem selt en; V: Vorwarnliste;  
*: Ungefährdet  

RL BB  Rote Liste Brandenburg (Schneeweiß et al., 2004) :  
1: Vom Aussterben bedroht; 2: Stark gefährdet; 3: Gefährdet; G: Gefährdung anzunehmen;  
R: Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion; V: Zurückgehend, Arten der Vor warn-
liste; D: Daten defizitär; *: Derzeit nicht als gefährdet anzusehen; **: Ungefährdet  

FFH FFH-Richtlinie -  Schutzstatus nach Anhang II oder IV (FFH -RL, 1992)  
GS Gesetzlicher Schutz (BArtSchV, 2005; BNatSchG, 2009) : §§ -  streng geschützt  

 

2.1 Zauneidechse (Lacerta agilis) �± Artenportrait  
Die Zauneidechse besiedelt wärmebegünstigte, strukturreiche Habitate mit hoher Grenz -
liniendichte, beispielsweise Heiden, Ränder von Trockenrasen, Waldlichtungen, Wegraine, 
Bahntrassen und Wegböschungen (Elbing et al., 1996) . Wichtig ist dabei ein kleinräumiges 
Nebeneinander von Ja gdhabitaten, Verstecken und sich rasch erwärmenden, günstig ex-
ponierten Sonnenplätzen. Diese können unter anderem aus sandigem Offenboden, Totholz 
und Schotter bestehen; Verstecke in Kleintierbauen, dichter Vegetation oder dem Inneren 
von Totholz -  und Stei nhaufen.  

Zauneidechsen werden je nach Witterung zwischen Ende Februar und Anfang April aktiv. 
Zwischen Ende April und Mitte Juni kommt es zur Paarung, woraufhin meist zwischen An-
fang Juni und Mitte Juli die Eia blage erfolgt. Hierbei werden 9 -  14 Eier in s onnenexponier-
tem, lockerem Bodensubstrat vergraben. Seltener erfolgt die Ablage unter Brettern, Planen 
oder Steinen. Der Schlupf der Jungtiere erfolgt nach ca. 50 Tagen zwischen Ende Juli und 
Anfang September (Elbing et al., 1996) .  

Wenn Zauneidechsen genügend Fettreserven aufgebaut haben, suchen sie ihre Winter-
quartiere auf. Dies kann bei den Männchen bereits Mitte August geschehen. Während Jung-
tiere mitunter noch bis in den Oktober aktiv sind. Zauneidechsen ernähren sich vorwiegend 
von Arthropoden wie Käfern, Heuschrec ken und Spinnen (Blanke, 2010) . 
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Abbildung 2: adultes Zauneidechsenmännchen (Foto: Nat ur+Text)  

2.2 Nachweise und Lebensräume im Vorhabengebiet 
Im Ergebnis der Reptilienerfassung aus dem Sommer 2021 wurden einzelne  adulte und 
juvenile  Zauneidechsen randlich  der 14,2  ha großen Vorhabenfläche nachgewiesen (siehe  
Abbildung 3).  
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Abbildung 3: Nachweise Zauneidechsen  

2.2.1 Habitatbewertung 
Die beiden Teilflächen  des B-Plangebietes  werden  vorwiegend von Intensivacker geprägt . 
Insgesamt kann der künftige Eingriffsbereich innerhalb des B-Plangebietes  kaum  Lebens-
raumfunktionen für die Zauneidechse übernehmen. Durch die typische landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung fehlen  geeignete  Habitatrequisiten , wie Versteck -  und Überwinterungs-
strukturen, fas t vollständig  (siehe Tabelle 2).  

Vorzugslebensräume der Zauneidechse finden sich vor allem in den Randbereichen, insbe-
sondere die südexponierten Waldrandbereiche , bieten  den Reptilien geeignete heterogene 
Habitatrequisiten (siehe Kapitel 2.2 ).  

Entsprechend wird der vorgefundene Lebensraum in der Habitatbewertung  für Reptilien als 
eher negativ eingeschätzt (siehe nachfolgende Tabelle).  
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Abbildung 4: Lage der Feldlerchenreviere  
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4 Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation 

4.1 Maßnahmen zur Vermeidung 
Folgende Maßnahmen zur Vermeidung sollen durchgeführt werden, um Gefährdungen von 
Tier -  und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH -Richtlinie und von Vogelarten gemäß VS -
Richtlinie zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlun g der Verbotstatbestände gem. §  44  
Abs. 1 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung dieser Vorkehrungen:  

V 1 Ökologische Baubegleitung  

Für die Baumaßnahmen und Bauvorbereitungen ist eine ökologische Baubeglei-
tung (ÖBB) vorgesehen. Die ÖBB hat die Aufgabe, die bauvorbereitenden Arbeiten 
(z.  B. Baufeldfreimachung) und anschließenden Bautätigkeit en  hinsichtlich der 
Einhaltung der  speziellen  Schutz -  und Vermeidungsmaßnahmen zu überwachen . 

V 2 Baufeldfreimachung außerhalb der Brutperiode von Vögeln 

Um Tötungen von vorkommende r Avifauna sowie Störungen während der Fort-
pflanzungszeit im Rahmen der Baufeldmaßnahmen zu vermeiden, erfolgt die Ent-
fernung der  bodennahe n, krautige n Vegetation, der Wegebau, die Modul -  und 
Zaunerrichtung  etc.  in der Zeit von Anfang Oktober bi s Ende Februar. Die Durch-
führung dieser Maßnahme erfolgt unter Ein beziehung einer ÖBB (Maßnahme V1 ).  

V 3 Stellung von Reptilienschutzzäunen 

In den Bereichen, bei denen die Baufelder an Reptilienlebensräume angrenzen, 
sind zum Schutz vor Einwanderungen von  Reptilien (insb esondere  Zauneidech-
sen) ins Baugebiet Reptilienschutzzäune (Standhöhe mind. 60 cm) in ausreichen-
der Länge zu errichten.  

Die genaue Lage und Länge der Zäune wird in Abstimmung mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde und der ÖBB (Maßnahme V1) in den Bauanträgen benannt. 
Diese Maßnahme dient der Vermeidung von potentiellen Tötungen von Reptilien.  

Auf eine sachgerechte Ausführung der Zaunstellung ist zu achten: senkrechte und faltenfreie 
Errichtung, Abdichten der Verbindungsstellen der einzelnen Teilstücke, Eingraben des Zaunes 
mind. 10 cm in den Boden als Schutz vor Unterwanderung. Zudem ist der Zaun den örtlichen 
Gegebenheiten anzupassen. Ggf. ist der Reptilienschutzzaun mit einem Bauzaun vor Beschä-
digungen durch Baufahrzeuge zu schützen. Die Zaunstellung ist vor Beginn der Aktivitäts-
phase der Zauneidechse (i. d. R. ab Anfang/ Mitte Februar) abzuschließen. 

V 4 Abfang und Umsetzen von Reptilien 

Aus den überplanten Lebensräumen sind die vorhanden Rep tilien abzufangen und 
in d ie im Vorfeld errichtete n Ersatzstrukturen (CEF1) umzusetzen. Es sind geeig-
nete, gängige Standard -Methoden für den Fang der Reptilien anzuwenden , z.  B. 
Handfang, Fallenfang  oder  Fang mittels Reptilienangeln . Zur Erhöhung des Fan-
gerfolgs können  zudem künstliche Vers tecke  (KV ) zum Einsatz kommen. Die Aus-
bringung der KV erfolgt mit der Errichtung der Reptilienschutzzäune. Für den Fang 
der Reptilien muss eine Genehmigung der zuständigen Naturschutzbehörde  vor-
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liegen. Eine Dokumentation der Maßnahme hat zu erfolgen und ist der  zuständi-
gen Naturschutzbehörde zu übergeben.  

Diese Maßnahme dient der Vermeidung von potentiellen Tötungen von Reptilien.  

Der Abfang und die Umsiedlung der Reptilien erfolgen nach dem Errichten der Schutzzäune 
(Maßnahme V 3) und mit Beginn der Aktivitätsp hase der Zauneidechse. Die abgefangenen 
Tiere werden einzeln in Stoffbeuteln, nicht länger als 2 Stunden, gehalten und anschließend 
in das bestehende, erweiterte Ersatzhabitat gesetzt. Ein Sammeln von besetzten Stoffbeuteln 
in einem Eimer ist zulässig. Ein Ablegen gefangener Tiere im Stoffbeutel bzw. des Eimers darf 
nur im Schatten geschehen, niemals in der Sonne. Zu Dokumentationszwecken ist jedes ge-
fangene Tier zu fotografieren (Kopf- bzw. Rückenzeichnung). Der Abfang der Reptilien ist so 
lange durchzuführen, bis 3 Tage hintereinander keine Tiere mehr gesichtet werden. Hierzu 
erfolgt eine enge Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde und der ÖBB (Maß-
nahme V1). Diese Maßnahme hat i. d. R. in dem Zeitraum von April bis einschließlich Septem-
ber zu erfolgen. 

 

4.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 
Es werden Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 
(CEF-Maßnahmen) durchgeführt, um Gefährdungen lokaler Populationen zu vermeiden. 
Folgende CEF -Maßnahmen sind im Rah men des Vorhabens geplant:  

CEF 1 Errichtung von Reptilienstrukturen 

Der in den Übergangsbereichen entstehende Verlust an Lebensraum für Reptilien 
wird dadurch gemindert, dass als  vorgezogene Ausgleichsmaßnahme 17  kombi-
nierte Totholz - , Sand - / Lesesteinstrukturen errichtet  werden;  sieben  Strukturen 
im westlichen  und zehn  Strukturen im östlichen  Plangebiet. Die Strukturen wer-
den je nach örtlichen Gegebenheiten in einem maximalen Abstand von 30 m zur 
nächsten Struktur errichtet.  

Die genaue Verortu ng der Maßnahme ist dem Kapitel 5.2  zu entnehmen . 

Die Errichtung der Strukturen erfolgt innerhalb des Geltungsbereiches des B-Plans, außerhalb 
des Baufeldes. Die Durchführung dieser Maßnahme erfolgt unter Einbeziehung einer ÖBB 
(Maßnahme V1) und unter Beachtung der Bauzeitenregelung (Maßnahme V2) Eine Dokumen-
tation der Maßnahme muss der zuständigen Naturschutzbehörde bereitgestellt werden. 
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4.3 FCS-Maßnahmen und Sonstige Kompensatorische Ausgleichsmaß-
nahmen 
Nachfolgend werden die FCS-Maßnahmen  ( [engl. favourable conservation status = Siche-
rungsmaßnahmen eines günstigen Erhaltungs zustands ) sowie sonstigen kompensatori-
schen Maßnahmen, die im Rahmen des Vorhabens geplant sind, aufgeführt:  

FCS 1 Anlage von Feldlerchenschutzstreifen innerhalb des B-Plangebietes 

Anlage von zwei Feldlerchenschutzstreifen; einer im westlichen Teilgebiet und ei-
ner im östlichen Teilgebiet. Die Schutzstreifen haben eine Breite von mindestens 
5 m ;  bei einer günstigen Besonnung eines mindestens 3 m breiten Strei fens (ab-
hängig von Höhe, Breite und Neigung der Modultische) . Die Lage und Länge der 
Streifen ist so zu wählen, dass sie:  

a) zentral in der Fläche liegen und damit den größtmöglichen Abstand zu Wald-
kanten und anderen Vertikalstrukturen aufweisen,  

b) der ungefähren Lage der ursprünglichen Revierzentren entsprechen,  

c) eine Länge von mindestens 80 m pro Revier abdecken.  

Die Durchführung dieser Maßnahme erfolgt unter Einbeziehung einer ÖBB (Maß-
nahme V1). Eine Dokumentation der Maßnahme muss der zuständigen N atur-
schutzbehörde bereitgestellt werden .  

FCS 2 Entwicklung von extensivem Grünland auf der PV-Fläche 

Unter und zwischen den Modultischen wird eine hochwertige Grünstruktur durch 
Aussaat einer regionaltypischen Saatgutmischung angelegt, um ergiebige Nah-
run gsflächen für die Feldlerche sicherzustellen  

FCS 3 Monitoring von Feldlerchenrevieren nach Abschluss der Baumaßnahmen 

Zur Erfolgskontrolle der Maßnahme FCS  1 wird nach Fertigstellung des PV -Feldes 
ein dreijähriges Feldlerchen -Monitoring durchgeführt. Sollte die ursprüngliche An-
zahl von zwei Feldlerchenrevieren innerhalb des B -Plangebietes unterschritten 
bleiben, sind externe Kompensationsmaßnahmen durchzuführen, bis der entspre-
chende Erfolg eintritt.  

Eine Dokumentation der Maßnahme muss der zuständigen  Naturschutzbehörde 
bereitgestellt werden .  
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Abbildung 5: Aufwertungsmaßnahmen Teilfl äche West  

 
Abbildung 6: Beispiel Habitatstruktur  
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Abbildung 7: Aufwertungsmaßnahmen Teilfläche Ost  

In Verbindung der Anzahl sowie der Anordnung der einzelnen Habitatrequisiten werden die 
Anforderungen an eine erfolgreiche Ausgleichs -  bzw. Ersatzmaßnahme erfüllt.  

Mit  der Anordnung von 17  Habitatstrukturen in unterschiedlicher Lage, Anbindung  und be-
stehenden  Vorstrukturierung , können  diese die Funktion  als Trittsteinbiotop in bestehende 
benachbarte Lebensräume übernehmen und ein Teillebensraum für weitere Arten  darstel-
len.  Zudem werden  Verbindungskorridor e zu den sich entwickelnden Lebensraumflächen  
auf dem Gelände des Solarpark s geschaffen.  

Durch die Anbindung der geplanten Ersatz strukturen  an die an den Waldsäumen vorkom-
menden Strukturen  und  Vorzugslebensräume , könnte n die Optimierungsfläche n bereits 
kurz nach  der Aufwertung  im Frühjahr  eine ausreichende Nahrungsverfügbarkeit für die 
Reptilien  bieten . Es werden somit die Anforderungen an Vorzugslebensr äume  und Tritt-
steinbiotop e erfüllt, welche zudem den räumlichen Zusammenha ng zum Eingriffsbereich 
wahren.  
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5.3 Vermeidungsmaßnahmen Reptilien 

5.3.1 Reptilienschutzzäune (V3) 
Die  für Reptilien zu erwarte nd en Beeinträchtigungen im Zuge der Entwicklungsmaßnahmen 
des B -Plangebietes entstehen insbesondere durch baubedingte Maßnahmen. Hier sind die 
Zuwegungen, B austelleneinrichtungs -  (BE) Flächen und die Errichtung der Zaunanlage re-
levant. Somit besteht die Notwendigkeit , Reptilienschutzzäune als Einwanderungsschutz 
zu errichten. Bestehende Zauneidechsenlebensräume sowie die  aufgewertete n Ersatzf lä-
chen werden durch Reptilienschutzz äune  mit einer Gesamtlänge von ca. 450  m  im westli-
chen Vorhaben gebiet  und 400 m auf der östlichen Vorhabenfläche  vollständig abgegrenzt . 
Diese verhinder n eine Migration  aus den Ersatzstrukturen  in den zukünftigen Eingrif fsbe-
reich  (Abbildung 8 und Abbildung 9).  Es wird dabei berücksichtigt, dass star k beschattete 
Saumb ereiche und strukturfreie Bereiche an der Autobahn  eine Barrierewirkung aufweisen.  

Die zu errichtenden Amphibien - / Reptilienschutzzäune bestehen aus:  

�x blickdichtem, UV -  und witterungsbeständigem, reißfestem und formstabilem PE -
Bändchengewebe (grün/schwarz mit glatter Oberfläche, Masse 550 g/m²)  in einer 
Breite von ca. 95 cm.  

Die Befestigung erfolgt alle zwei bis drei Meter an sägerauen Robinienholzpflöcken (40 x 
40 mm). Die Schutzzäune werden ca. 10 cm in den Boden eingraben.  

Die ständige Funktionsfähigkeit der Schutzzäune ist durch regelmäßige Kontrollen und ggf. 
Wartungen zu gewährleisten.  

Die Reptilienschutzzäune sind bis zum Abschluss der Bautätigkeiten wirksam zu erhalten.  
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Abbildung 8: Lage und Länge der Reptilienschutzzäune Teilgebiet West  
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Abbildung 9: Lage und Länge der Reptilienschutzzäune Teilgebiet Ost  

5.3.2 Fang und Umsetzen von Reptilien (V4) 
Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach §  44 Ab s.1 Nr.1 
BNatSchG ist der Abfang von Reptilien aus dem Eingriffsbereich sowie die Umsetzung in 
die jeweiligen Habitatstrukturen  vorgesehen. Dies betrifft ausschließlich die Teilbereiche, 
in welche n durch die Baumaßnahmen eine Beeinträchtigung wahrscheinlic h ist . Auf Grund 
der vorgefundenen Habitatausstattung betrifft dies die besonnten Waldrandbereiche im B -
Plangebiet . Für das Abfangen und Umsetzen der Tiere ist bei der Unteren Naturschutzbe-
hörde eine Ausnahmegenehmigung nach §  44 Abs.1 BNatSchG zu beantrag en.  

5.3.2.1 Vorbereitende Maßnahmen 
Zur Optimierung der Fangmethodik wird im Vorfeld des Abfangens und Umsetzens der 
Zauneidechsen eine Mahd auf der Fangfläche  durchgeführt. Die Mahdhöhe sollte 10 cm 





B-Plan Nr. 4 �Ä�6�R�O�D�U�S�D�U�N���5�D�V�W�K�R�I���)�O�l�P�L�Q�J���6�•�G�³�������$�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�U�H�F�K�W�O�L�F�K�H�V���0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q�N�R�Q�]�H�S�W�� 

26 

Um ein späteres Einwandern von Reptilien in die Eingriffsbereiche zu unterbinden, bleiben 
die im Vor feld errichteten Reptilienschutzzäune bis zum Abschluss der Bautätigkeiten wirk-
sam erhalten.  

Weiterhin werden die als Reptilienlebensraum infrage kommenden Vegetationsstrukturen 
im Baufeld sowie in Bereichen der Zuwegungen  regelmäßig durch eine angepasste Mahd 
unattraktiv gehalten.  Hierzu ist eine zweischürige Mahd mit Mahdgutberäumung auf der 
Gesamtfläche vorgesehen.  

5.4 Ersatzmaßnahmen für Brutvögel  
Um Verstöße gegenüber den artenschutzrechtlichen Bestimmungen durch die Festsetzun-
gen des Bebauungsplans auszu schließen, sind die im Folgenden beschriebenen Maßnah-
men zur Vermeidung vorgesehen.  

5.4.1 Anlage von Schutzstreifen für die Feldlerche (FCS 1) 
Der Verlust von  zwei  Brutrevieren der Feldlerche lässt sich vermeiden, indem zwischen den 
Modulreihen ausreichend breit e Schutzstreifen mit durchgehender Besonnung zur Nestan-
lage freigelassen werden. Hierzu ist  im zentralen westlichen Teilgebiet ein in Nord -Süd -
Richtung verlaufender Schutzstreifen vorgesehen ( vgl.  Abbildung 10 ),  der Platz für ein  
Feldlerchenrevierzent rum  biete t , im östlichen Teilgebiet ist ein  Streifen mit Raum für ein 
weiteres  Revierzentr um  geplant ( vgl. Abbildung 10 ). Die in den Abbildungen dargestellten 
Revierzentren beziehen sich auf die tatsächliche Position der im Erfassungsjahr erhobenen 
Revierdaten.  

Die Schutzstreifen haben eine Breite von mindestens 5 m, so dass von Mitte April bis Mitte 
September zwischen 9:00 und 17:00 Uhr eine Besonnung eines mindestens 3 m breiten 
Streifens (abhängig von Höhe, Breite und Neigung der Modultische) für die Nestanlage 
gewährleistet ist ( hohe Populationsdichten bei einer Breit e durchgehend besonnter Streifen 
von mind. 3 m  (BNE, 2019) ).  Die Lage und Länge der Streifen ist so gewählt, dass sie  

a)  zentral in der Fläche liegen und damit den größtmöglichen Abstand zu Waldkante n 
und anderen Vertikalstrukturen aufweisen , 

b)  der ungefähren Lage der ursprünglichen Revierzentren entsprechen , 

c)  eine Länge von mindestens 80 m pro Revier abdecken  und  

d)  einen Abstand der Revierzentren von ca. 100 m zueinander erlauben . 

Die Schutzstrei fen verlaufen dabei zum Teil parallel zu den Modulreihen und zum Teil pa-
rallel zu geplanten Wirtschaftswegen. Die Lage entlang der Wirtschaftswege bringt Vorteile, 
da sich so die Breite der besonnten Bereiche noch weiter erhöht, was die Annahmewahr-
scheinli chkeit durch Feldlerchen -Brutpaare ebenfalls ansteigen lässt. Hierdurch erhöht sich 
zwar ebenfalls die Attraktivität der Wegbereiche als Nisthabitat, dennoch ist die Anlage von 
Nestern direkt auf den Fahrstreifen der Wirtschaftswege höchst unwahrscheinlich , da hier 
durch Befahrung und g gf. Schotterung die Vegetations entwicklung unterdrückt wird und 
diese Bereiche somit nicht für die Nestanlage geeignet sind. Ein erhöhtes  Risiko von Ge-
legezerstörung, insbesondere im Vergleich mit dem Risiko bei Ackerbewirtsc haftung, ist 
damit nicht gegeben.  

Auf den Schutzstreifen ist eine regionaltypische Saatgutmischung zur Entwicklung einer 
hochwertigen Grünstruktur anzusäen. Die Schutzstreifen sind erstmalig Mitte Juni jeden 
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5.4.3 Monitoring von Feldlerchenrevieren nach Abschluss der Baumaßnahmen 
(FCS  3) 

Zur Erfolgskontrolle der Maßnahme FCS  1 wird die Anzahl der Feldlerchenreviere innerhalb 
des B -Plangebietes ab dem Jahr nach Fertigstellung der Baumaßnahmen für drei aufeinan-
derfolgende Jahre  bestimmt. Dazu erfolgen jährlich innerhalb der Brutzeit der Feldlerche 
(von Anfang April bis Anfang Mai) drei Begehungen zur Revierkartierung nach Südbeck et 
al. (2005) durch eine orn ithologische F achperson und eine Auswertung in Hinblick auf Lage 
und Anza hl der erfassten Reviere.  

Sollte die Anzahl von derzeit zwei Revieren am Ende des Monitoringzeitraums unterschrit-
ten werden, so ist der erfolgte Ausgleich als ungenügend einzustufen und es sind nachge-
lagert externe Kompensationsmaßnahmen zu treffen, deren Erfolg wie oben genannt zu 
kontrollieren und ggf. nachzubessern  ist , bis ein Erfolg eintritt. Hierzu sind typischerweise  
Brachestreifen in der Feldflur anzulegen, die pro Revier eine Ausdehnung von 100  m  x 
10  m nicht unterschreiten dürfen und einem Mah dreg ime wie in Kapitel 5.4.1  unterliegen.  
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1 Anlass, Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Mühlenfließ (Amt Niemegk, Landkreis Potsdam-Mittelmark) plant an der 
Autobahn A 9 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 4 �÷Solarpark Rasthof Fläming 
Süd�ò. Im Rahmen des B-Plans ist die Ausweisung von größeren Flächenanteilen zur Er-
richtung von Photovoltaikanlagen vorgesehen. 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden Nutzungsänderungen und Eingriffe, 
von denen Tiere und deren Lebensräume betroffen sein können, vorbereitet. Im Rahmen 
des Umweltberichtes zum B-Plan sind diese Belange des Artenschutzes, insbesondere 
eine mögliche Betroffenheit besonders und streng geschützter Tierarten, zu berücksich-
tigen. 

In dem vorliegenden Gutachten werden für das vorgesehene B-Plangebiet die Untersu-
chungsergebnisse zum Brutvogelbestand sowie zum Vorkommen von Reptilien, insbe-
sondere der streng geschützten Zauneidechse (Lacerta agilis), dargestellt.  

Darauf aufbauend werden mögliche Auswirkungen des B-Plans in Bezug auf die arten-
schutzrechtlichen Vorgaben bewertet und es werden Hinweise zu geeigneten Vermei-
dungs- und Kompensationsmaßnahmen gegeben. 

2 Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum liegt im östlichen Teil des Gemeindegebietes Mühlenfließ, nörd-
lich der Ortschaft Grabow. Das B-Plangebiet setzt sich aus zwei Teilflächen, einer westlich 
und einer östlich der Bundesautobahn A 9, zusammen. Beide Teilgebiete liegen südwest-
lich des Autobahnrasthofs Fläming Ost und grenzen direkt an die Autobahn an. Der B-Plan 
umfasst zusammen eine Fläche von 10,9 Hektar. Davon ist der überwiegende Anteil für 
die Errichtung von Photovoltaikanlagen vorgesehen. Nur im Nahbereich der Autobahn 
werden Grünflächen ausgewiesen und vorhandene Waldflächen bleiben erhalten (vgl. 
Abbildung 1 und Abbildung 2). 

Der geplante B-Plan zur Errichtung von Photovoltaikanlagen umfasst fast ausschließlich 
landwirtschaftlich genutzte Flächen, nur kleinere Gebietsanteile der südöstlichen Teilflä-
che werden durch Kiefernforste geprägt. Untersucht wurde das gesamte B-Plangebiet 
unter Einbeziehung direkt angrenzender Bereiche. 

An die vergleichsweise kleinflächigen Ackerschläge grenzen zu fast allen Seiten Waldflä-
chen an. Dabei handelt es sich überwiegend um ältere Kiefernforste, teilweise aber auch 
um durch Laubgehölze geprägte Aufforstungen. Zur Autobahn hin sind beide Teilgebiete 
durch Gehölzpflanzungen abgegrenzt und nur nach Westen sind angrenzend weitere 
Ackerflächen vorhanden. 

  



B-���Ž�ƒ�•���W���÷���‘�Ž�ƒ�”�’�ƒ�”�•�����ƒ�•�–�Š�‘�ˆ���	�Ž�¡�•�‹�•�‰�����ò�†�ò���� Tierökologisches Gutachten zur Brutvogel- und Reptilienfauna 

 

         Schmid & Hartong 
 

 

 
6 

 

 

Abbildung 1: Lage des Untersuchungsraumes 
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Abbildung 2: B-Plan Vorentwurf (Stand Mai 2021) 

 

 

  
Foto 1: Ackerflur mit angrenzenden Wald-
bereichen im Südosten 

Foto 2: Ackerflur mit angrenzenden Wald-
bereichen im Südosten 
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Foto 3: Ackerflur mit angrenzenden Wald-
bereichen im Nordwesten 

Foto 4: Ackerflur mit angrenzenden Ge-
hölzen im Nordwesten 

 

  
Foto 5: Kiefernforst im Süden Foto 6: Waldrand im Süden 

 
 

3 Untersuchungsmethodik  

3.1 Brutvögel  

Die Kartierungen zur Avifauna sind flächendeckend innerhalb des geplanten B-
Plangebietes und in direkt angrenzenden Bereichen durchgeführt worden. Dabei wurden 
sämtliche festgestellten Brut- und Gastvogelarten aufgenommen. Die Erfassung der Brut-
vögel erfolgte durch die Revierkartierungsmethode (vgl. SÜDBECK et al. 2005). Insgesamt 
wurden sechs flächendeckende Begehungen, je eine im März und April sowie jeweils zwei 
im Mai und Juni 2021 durchgeführt. Der Abstand zwischen den einzelnen Begehungen 
betrug mindestens eine Woche. Die Kartierungen erfolgten überwiegend in den frühen 
Morgenstunden bei günstigen Witterungsbedingungen (kein starker Wind, kein Regen).  
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Während der Begehungen wurden alle akustisch oder optisch wahrnehmbaren, an die 
Fläche gebundenen Vögel punktgenau in Tageskarten eingetragen. Dabei wurde beson-
derer Wert auf Revier anzeigende Merkmale (v. a. Gesang), Hinweise auf Bruten (Nester, 
Bruthöhlen, Nestbau, Fütterung von Jungen) und die gleichzeitige Registrierung benach-
barter Reviere gelegt. Nachweise von Durchzüglern und Nahrungsgästen wurden eben-
falls aufgenommen und in den Tageskarten verzeichnet. 

3.2 Reptilien 
Die Kartierungen zur Reptilienfauna konzentrierten sich auf den Nachweis möglicher Vor-
kommen der Zauneidechse (Lacerta agilis). Potenziell geeignete Habitate der Art, wie 
Gras- und Hochstaudenbestände, Brachen, trocken-warme Säume und Gehölzränder, 
wurden durch langsames Absuchen, insbesondere von potenziellen Sonnplätzen sowie 
von natürlichen und künstlichen Verstecken, kontrolliert. 

Zur Erfassung der Reptilien fanden sechs Begehungen von April bis September 2021 bei 
günstigen sonnigen und warmen, aber nicht zu heißen Witterungsbedingungen statt. 

4 Ergebnisse  

4.1 Brutvögel 

Im Untersuchungsgebiet und in direkt angrenzenden Lebensräumen konnten insgesamt 
32 Vogelarten nachgewiesen werden. Von diesen sind 27 als Brutvögel einzustufen und 
weitere 5 Arten wurden als Durchzügler oder Nahrungsgäste registriert.  

In Tabelle 1 sind die kartierten Vogelarten mit Angaben zum Gefährdungsgrad in Bran-
denburg und Deutschland (RYSLAVY, MÄDLOW 20019, RYSLAVY et al. 2020), der Einstufung 
nach der EU-Vogelschutzrichtlinie und zum Schutzstatus nach dem Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) bzw. der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) sowie zur festge-
stellten Revieranzahl bei den Brutvögeln aufgeführt. 

In Brandenburg und deutschlandweit gelten von den nachgewiesenen Brutvögeln der 
Bluthänfling (Acanthis cannabina) und die Feldlerche (Alauda arvensis) als gefährdet. In 
Brandenburg sind zusätzlich Gelbspötter (Hippolais icterina) und Neuntöter (Lanius collu-
rio) als gefährdet eingestuft.  

Baumpieper (Anthus trivialis), Heidelerche (Lullula arborea) und Kernbeißer (Coccothraus-
tes coccothraustes) stehen in Brandenburg auf der Vorwarnliste. Es handelt sich hierbei 
um Arten mit zurückgehenden Beständen, die aktuell aber noch nicht als gefährdet ein-
zustufen sind. Baumpieper (Anthus trivialis) und Heidelerche (Lullula arborea) gehören 
auch bundesweit zu den Arten der Vorwarnliste. 

Von den Gastvogelarten stehen Mäusebussard (Buteo buteo) und Rauchschwalbe (Hirun-
do rustica) in Brandenburg auf der Vorwarnliste. 

Sämtliche nachgewiesenen Vogelarten zählen gemäß Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie 
zu den europäischen Vogelarten und damit nach dem BNatSchG zu den besonders ge-
schützten Tierarten. Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie kommen mit Heideler-
che (Lullula arborea) und Neuntöter (Lanius collurio) als Brutvögel vor. Diese Arten gelten 
zudem als streng geschützt. Weitere Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie sowie 
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streng geschützte Arten, wie der Mäusebussard (Buteo buteo) und der Rotmilan (Milvus 
milvus), wurden als Nahrungsgäste registriert. 

Die Lage der Revierzentren der nachgewiesenen Brutvogelarten ist in Abbildung 3 darge-
stellt. Die festgestellten Reviere konzentrieren sich besonders auf die Waldflächen sowie 
die an das B-Plangebiet angrenzenden Waldränder und die Gehölzbestände entlang der 
Feldwege und Autobahnränder.  

Bewirtschaftete Ackerflächen weisen grundsätzlich sehr viel geringere Arten- und Revier-
dichten auf, so dass auf den dominierenden Flächenanteilen der Feldflur deutlich weniger 
Brutvogelarten und Reviere festgestellt wurden. 

Die Ackerflächen der beiden Teilgebiete werden jeweils nur von einem Revier der Feldler-
che (Alauda arvensis) als Bruthabitat genutzt. Nach den aktuellen Roten Listen gilt die 
Feldlerche aufgrund von deutlichen Bestandsrückgängen sowohl in Brandenburg als auch 
bundesweit als gefährdet (RYSLAVY, MÄDLOW 2019, RYSLAVY et al. 2020). 

Als Offenlandart meidet die Feldlerche vertikale Strukturen, wie Waldränder oder höhere 
Gehölzbestände. Da die Äcker des B-Plangebietes zu fast allen Seiten an Wälder oder Ge-
hölzbestände angrenzen und die Freiflächen eine relativ geringe Größe aufweisen, sind 
die Besiedlungsmöglichkeiten für die Art deutlich eingeschränkt und der Grund für die 
geringe Revierzahl. 

Weitere typische und anspruchsvollere Brutvogelarten der Äcker, Ackerränder und Bra-
chen, wie z. B. Wiesenschafstelze (Motacilla flava), Wachtel (Coturnix coturnix) oder Orto-
lan (Emberiza hortulana), konnten nicht nachgewiesen werden. Die Gründe hierfür dürf-
ten ebenfalls in der relativ geringen Flächenausdehnung der Äcker sowie evtl. in den ein-
geschränkten Habitatbedingungen aufgrund der Nähe zur Autobahn liegen. 

Waldränder, Gebüsche und Kleingehölze grenzen in fast allen Teilbereichen an die B-
Plangrenzen an. Teile älterer Kieferforste sind zudem auch Bestandteil der südöstlichen 
B-Plan-Teilfläche. 

Die Waldränder und linearen Gehölzstrukturen mit angrenzenden Säumen und Feldfluren 
bieten besonders Brutvogelarten halboffener Lebensräume geeignete Habitatbedingun-
gen. Es konnten mehrere in Brandenburg gefährdete Arten nachgewiesen werden. So 
kommen Gelbspötter (Hippolais icterina) und Neuntöter (Lanius collurio) jeweils mit drei 
Revieren vor. Auch die auf der Vorwarnliste stehende Heidelerche (Lullula arborea) ist mit 
vier Brutpaaren vertreten. Die beiden letzteren Arten sind in Anhang I der Vogelschutz-
richtlinie geführt und gelten als streng geschützt. 

Die Heidelerche besiedelt vorzugsweise trocken-warme Gehölzränder, insbesondere 
Waldränder von Kiefernforsten. Sie konnte an entsprechenden Waldrändern auf beiden 
Teilflächen festgestellt werden. Der landesweit als gefährdet eingestufte Neuntöter nutzt 
dagegen dichtere, niedrigwüchsige Gebüsche und Baumbestände mit angrenzenden in-
sektenreichen Offenlandhabitaten. Die drei nachgewiesenen Reviere lagen im Bereich 
lückiger Strauchgebüsche der nordwestlichen Teilfläche, die sich hier parallel zur Auto-
bahn und dem Feldweg an der westlichen Gebietsgrenze erstrecken.  

Der Gelbspötter besiedelt dagegen v. a. dichtere und höherwüchsige Gehölzbestände, 
insbesondere im Bereich von laubholzreichen Aufforstungen.  

Weitere typische Arten halboffener, stärker durch dichte Gebüsche strukturierter Habita-
te sind Goldammer (Emberiza citrinella), Grünfink (Chloris chloris) und Stieglitz (Carduelis 
carduelis).  
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Besonders die Waldränder und strukturreichen Gebüsche mit angrenzenden Gras- und 
Staudensäumen bieten den genannten Arten derzeit offensichtlich günstige Habitatbe-
dingungen.  

Die Kleingehölze werden dabei als Nistplatz sowie als Sitz- und Singwarte genutzt und 
angrenzende Säume oder Ruderalflächen mit vielfältiger Vegetation sind für die Nah-
rungssuche von hoher Bedeutung. 

Die Kiefernforste und Kleingehölze im Untersuchungsraum werden daneben von ver-
schiedenen in entsprechenden Lebensräumen noch verbreitet vorkommenden Brutvö-
geln, wie Amsel (Turdus merula), Buchfink (Fringilla coelebs), Zilpzalp (Phylloscopus col-
lybita), Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla) und Rotkehlchen (Erithacus rubecula), besie-
delt. Der Buchfink ist mit 14 Revieren die häufigste Art des Gebietes.  

Mit den beiden auf der Vorwarnliste stehenden Arten Baumpieper (Anthus trivialis) und 
Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes) kommen in den Waldbeständen und Gehöl-
zen zudem zwei Arten, die aktuelle Bestandsrückgänge aufweisen, vor. Der Baumpieper 
tritt mit sechs Revieren in vergleichsweise hoher Dichte auf. 

Auch Höhlenbrüter sind mit einer höheren Zahl an Arten vertreten. Es konnten Blaumeise 
(Parus caeruleus), Buntspecht (Picoides major), Haubenmeise (Parus cristatus), Kohlmeise 
(Parus major), Tannenmeise (Parus ater) und Weidenmeise (Parus montanus) nachgewie-
sen werden. Die Arten finden besonders in den älteren Kiefernforste geeignete Höhlen-
bäume als Nisthabitat.  

 

Von den nachgewiesenen Gastvogelarten nutzen die Greifvogelarten Mäusebussard (Bu-
teo buteo) und Rotmilan (Milvus milvus) die Ackerflächen als Nahrungshabitat. Vereinzelt 
wurden zudem an Siedlungsstrukturen gebundene Vogelarten, wie Bachstelze (Motacilla 
alba) und Rauchschwalbe (Hirundo rustica), als Nahrungsgäste festgestellt.  

Für die genannten Gastvögel sind Brutvorkommen im näheren Umfeld des Untersu-
chungsgebietes anzunehmen. 
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Tabelle 1: Brut- und Gastvögel 

Art 
 

RL 
Bbg 

1) 

RL D  
1) 

Anhang 
I VRL 

2) 

Schutz 
3) 

Status 
4) 

Reviere 

Amsel Turdus merula       § B 5 

Buchfink Fringilla coelebs       § B 14 

Bachstelze Motacilla alba       § B  

Blaumeise Cyanistes caeruleus       § B 3 

Baumpieper Anthus trivialis V V   § B 6 

Buntspecht Dendrocopos major       § B 3 

Eichelhäher Garrulus glandarius       § B 1 

Fitis Phylloscopus trochilus       § B 1 

Feldlerche Alauda arvensis 3 3   § B 4 

Goldammer Emberiza citrinella       § B 4 

Grünfink Chloris chloris       § B 1 

Gelbspötter Hippolais icterina 3     § B 3 

Grünspecht Picus viridis       §§ B  

Bluthänfling Linaria cannabina 3 3   § B 1 

Heidelerche Lullula arborea V V I §§ B 4 

Haubenmeise Lophophanes cristatus       § B 1 

Kohlmeise Parus major       § B 9 

Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes V     § B 2 

Mäusebussard Buteo buteo V     §§ B  

Misteldrossel Turdus viscivorus       § B 1 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla       § B 6 

Neuntöter Lanius collurio 3   I §§ B 3 

Pirol Oriolus oriolus   V   § B 2 

Rotkehlchen Erithacus rubecula       § B 4 

Rotmilan Milvus milvus     I §§ B  

Rauchschwalbe Hirundo rustica V V   § B  

Ringeltaube Columba palumbus       § B 2 

Singdrossel Turdus philomelos       § B 2 

Stieglitz Carduelis carduelis       § B 2 

Tannenmeise Periparus ater       § B 2 

Weidenmeise Poicile montanus       § B 1 

Zilpzalp Phylloscopus collybita       § B 6 

Brutvogelarten       27 

Gesamtartenzahl       32 
1) nach RYSLAVY, MÄDLOW (2019) und RYSLAVY et al. (2020) 
 1 = Vom Aussterben bedroht 2 = Stark gefährdet 3 = Gefährdet R = Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion 
 V = Arten der Vorwarnliste G = Gefährdung anzunehmen D = Daten defizitär  
2) Arten des Anhangs I der Vogelschutz-Richtlinie   
3) nach Bundesartenschutzverordnung und Bundesnaturschutzgesetz:  § = besonders geschützte Tierarten §§ = streng geschützte Tierarten 
4) B = Brutvogel    N =Nahrungsgast    D = Durchzügler     
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Abbildung 3: Brutvogelreviere 
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4.2 Reptilien 

Als einzige Reptilienart wurde im Untersuchungsraum die Zauneidechse (Lacerta agilis) 
nachgewiesen. Die Zauneidechse gilt in Brandenburg als gefährdet und steht deutsch-
landweit auf der Vorwarnliste. Sie ist zudem in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt 
und zählt damit zu den streng geschützten Arten. 

Die Zauneidechse besiedelt offene, wärmebegünstigte Habitate auf trockenem Substrat 
mit kleinräumiger Mosaikstruktur. Typisch sind Lebensräume mit reich strukturierter und 
dichter, aber nicht vollständig geschlossener Krautschicht, die eine mittlere Vegetations-
höhe und -bedeckung aufweist. Häufig werden halboffene Landschaftsräume sowie 
Grenzbereiche zu Gehölzen oder Wäldern besiedelt, die Schutz vor zu hohen Temperatu-
ren bieten. Wichtig sind für die Zauneidechse Kleinstrukturen, wie Totholz und Altgrasbe-
stände als Sonnplätze sowie trockene Erdspalten, Nagerbauten oder vermoderte Baum-
stubben als Nachtverstecke und Überwinterungsquartiere. Es müssen zudem unbewach-
sene Teilflächen mit geeigneten Eiablageplätzen in lockerem, grabbarem Substrat vor-
handen sein (BLANKE 2010). 

Die Zauneidechse wurde vereinzelt an Waldrändern der beiden Teilflächen festgestellt. Es 
konnten neben adulten Tieren im Spätsommer auch diesjährige Jungtiere nachgewiesen 
werden, wodurch eine erfolgreiche Reproduktion der Art im Untersuchungsraum belegt 
ist.  

Eine etwas höhere Nachweisdichte der Art ergab sich an der Nordgrenze des nordwestli-
chen Teilgebiets des B-Plans (vgl. Abbildung 4). Hier bieten der höhere Anteil an breiten, 
nicht genutzten Gras- und Staudensäumen der Art günstige Habitatbedingungen. Der 
überwiegende Teil der Waldränder des Untersuchungsraumes weist dagegen eher 
schmale Saumstreifen auf oder die Säume sind stärker beschattet und aus diesem Grund 
nicht oder nur eingeschränkt als Lebensraum geeignet. Potenziell geeignete Habi-
tatstrukturen sind an Gehölzbeständen parallel zur Autobahn vorhanden. Hier konnten 
keine Zauneidechsen nachgewiesen werden, vereinzelte Vorkommen können aber nicht 
vollständig ausgeschlossen werden. 

Die Zauneidechsennachweise wurden ausschließlich im Randbereichen an den B-
Plangrenzen erbracht. Hier befinden sich die von der Art bevorzugt besiedelten Über-
gangsbereiche von dichter und höherer Vegetation mit Gehölzen zu offeneren Gras- und 
Staudenfluren. Die sich an diese Saumstrukturen anschließenden Ackerflächen bieten der 
Art dagegen keine geeigneten Habitatbedingungen.  

Genauere Angaben zur Populationsgröße können bei Zauneidechsen nur durch spezielle 
Methoden, wie z. B. der Fang-Wiederfang-Methode, ermittelt werden (BOSBACH, WEDDE-

LING 2005). Im Ergebnis der durchgeführten Untersuchungen kann daher keine konkrete 
Individuenzahl für das Untersuchungsgebiet angegeben werden. Aufgrund der besiedel-
baren Habitatflächen und der festgestellten Verbreitung ist von einer individuenarmen 
Teilpopulation auszugehen.  
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Tabelle 2: Reptilien 

Art 
 

RL Bbg 
1) 

RL D 
1) 

FFH 
2) 

Schutz 
3) 

Zauneidechse Lacerta agilis 3 V IV §§ 

1) Rote Liste Brandenburg und Deutschland SCHNEEWEIß et al.  (2004) und KÜHNEL et al. (2009a) 
 1 = Vom Aussterben bedroht 2 = Stark gefährdet 3 = Gefährdet R = Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion 
 V = Arten der Vorwarnliste G = Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
2) FFH-Richtlinie II = Arten des Anhangs II (Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere  
   Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen) 
   IV = Arten des Anhangs IV (Streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse) 
3) Bundesartenschutzverordnung und Bundesnaturschutzgesetz:  § = besonders geschützte Tierarten §§ = streng geschützte Tierarten 
 
 
 

 

Abbildung 4: Zauneidechsennachweise 
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Foto 7: Zauneidechsenhabitat Kiefern-
waldsaum am nordwestlichen Teil 

Foto 8: Zauneidechsenhabitat Saumstrei-
fen am nordwestlichen Teil 

 

  
Foto 9: Adulte Zauneidechse im Untersu-
chungsgebiet 

Foto 10: Diesjährige Zauneidechse im Un-
tersuchungsgebiet 
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5 Voraussichtliche artenschutzrechtliche Betroffenheit und 
Hinweise zu Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 4 �÷Solarpark Rasthof Fläming Süd�ò��
werden Festsetzungen getroffen, durch die eine Änderung der aktuellen landwirtschaftl i-
chen Nutzung vorbereitet wird. Im Bereich der für eine Photovoltaiknutzung vorgesehe-
nen Flächen ist mit einer deutlichen Lebensraumveränderung für die derzeit vorhandenen 
Tierarten zu rechnen. Weiterhin sind baubedingte Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Die Vorschriften des § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 18 
Abs. 2 Satz 1 BNatSchG zulässige Vorhaben erfordern eine Prüfung, inwieweit durch die 
Festsetzungen des B-Plans Beeinträchtigungen von besonders und streng geschützten 
Arten, u. a. Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder von europäischen Vogelarten, 
eintreten können.  

Dabei ist zu bewerten,  

�x ob Individuen der entsprechenden Arten verletzt, getötet oder ihre Entwicklungs-
formen beschädigt oder zerstört werden können (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG), 

�x ob entsprechende Arten erheblich gestört werden können, so dass sich der Erhal-
tungszustand der lokalen Population verschlechtert (§ 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG) 
und 

�x ob die Fortpflanzungs- oder Ruhestätten entsprechender Arten beschädigt oder 
zerstört werden können (§ 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG). 

5.1 Voraussichtliche artenschutzrechtliche Betroffenheit 

5.1.1 Brutvögel, Niststätten 

Aufgrund der Besiedlung des B-Plangebietes durch Brutvögel muss während der Brutzeit 
von Februar bis Oktober bei allen Maßnahmen, die im Bereich von Ackerflächen, Gehöl-
zen, Brachflächen oder Säumen erfolgen, mit einer Verletzung oder Tötung von Tieren 
(Gelege, Jungvögel) und damit mit Verstößen gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 ge-
rechnet werden.  

Weiterhin kann es zu einem Verlust vorhandener Fortpflanzungsstätten der festgestell-
ten Brutvogelarten und damit Verstößen gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 3 kommen.  

Baubedingt ist mit Störwirkungen zu rechnen. Diese können bei störungsempfindlicheren 
Vogelarten zu einer Aufgabe von Bruten führen. 

Betroffen sind potenziell alle nachgewiesenen Brutvogelarten des B-Plangebietes. 

Nutzungsänderungen sind für das B-Plangebiet im Bereich von derzeit als Acker genutz-
ten Flächen vorgesehen, auf denen Photovoltaikanlagen errichtet werden sollen. Eine 
Betroffenheit besteht damit insbesondere für die in diesen Bereichen nachgewiesenen 
zwei Brutpaare der gefährdeten Feldlerche (Alauda arvensis) sowie drei Brutpaare der 
streng geschützten Heidelerche (Lullula arborea). 
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Der Entwurf des B-Plans sieht eine Errichtung von Photovoltaikanlagen ausschließlich auf 
derzeit als Acker oder Brachen genutzten Flächenanteilen vor. Die innerhalb des B-
Plangebietes liegenden Waldflächen im Süden der südöstlichen Teilfläche, die durch eine 
artenreichere Brutvogelfauna besiedelt sind, bleiben erhalten. Es ist daher nicht von einer 
Betroffenheit der derzeit bestehenden Brutvogelhabitate in diesem Bereich auszugehen.  

5.1.2 Zauneidechse 

Die Zauneidechse besiedelt mit einer kleineren Teilpopulation am Rande des B-
Plangebietes strukturreiche Waldränder und Säume. Eine potenzielle Verletzung oder 
Tötung von Tieren sowie eine Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist 
bei möglichen Nutzungsänderungen, Befahren mit Fahrzeugen oder Ablagerungen gege-
ben. 

Soweit in den Randbereichen des B-Plans keine Baumaßnahmen, Baustelleneinrichtungs-
flächen oder andere Beeinträchtigungen innerhalb der Zauneidechsenlebensräume erfol-
gen, ist hier nicht von einer artenschutzrechtlichen Betroffenheit der streng geschützten 
Art auszugehen. 

5.2 Vermeidungsmaßnahmen 

Um Verstöße gegenüber den artenschutzrechtlichen Bestimmungen durch die Festset-
zungen des Bebauungsplans zu mindern oder auszuschließen, sollten Maßnahmen zur 
Vermeidung vorgesehen werden. 

5.2.1 Brutvögel 

Aufgrund der Besiedlung der für eine Photovoltaiknutzung vorgesehenen Ackerflächen 
durch die Feldlerche und die Heidelerche muss während der Brutzeit von März bis August 
bei allen Maßnahmen, die im Bereich der Ackerflächen erfolgen, mit einer Verletzung o-
der Tötung von Tieren (Gelege, Jungvögel) gerechnet werden. Weiterhin ist von baube-
dingten Störwirkungen auf angrenzende Bruthabitate, z. B. von streng geschützten Arten 
wie Neuntöter (Lanius collurio) oder Heidelerche (Lullula arborea), auszugehen. 

Erhebliche Störungen sowie eine Verletzung oder Tötung von Tieren lassen sich durch 
Regelungen der Bauzeiten vermeiden. Sämtliche Baumaßnahmen im Bereich der geplan-
ten Photovoltaikanlagen sind daher außerhalb der Brutzeit der betroffenen Arten von 
Oktober bis Februar durchzuführen. Entsprechende Bauzeitenregelungen sollten festge-
setzt werden. 
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5.2.2 Zauneidechse 

Nutzungsänderungen, ein Befahren oder die Ablagerung von Baustoffen sollten auf allen 
nachgewiesenen oder potenziellen Habitatflächen der Zauneidechsen nach Möglichkeit 
vollständig ausgeschlossen werden. 

Soweit sich die geplanten Baumaßnahmen mit Zuwegungen, Baustelleneinrichtungsflä-
chen u. ä. ausschließlich auf die intensiv genutzten Ackerflächen beschränken, ist nicht 
von einer Betroffenheit der Zauneidechse auszugehen. 

Zur Vermeidung einer Einwanderung von Zauneidechsen aus angrenzenden Habitaten ist 
während der Bauzeit eine Einzäunung von Baubereichen mit Reptilienschutzzäunen vor-
zusehen. 

Um eine Verletzung oder Tötung von Zauneidechsen zu vermeiden, sollten die Tiere bei 
notwendigen Baumaßnahmen innerhalb der nachgewiesenen Habitate der Art vor Beginn 
abgefangen und umgesiedelt werden. Im Vorfeld sind geeignete Habitate, möglichst im 
näheren Umfeld der Eingriffsfläche, in der die Zauneidechsen wieder angesiedelt werden 
können, neu anzulegen bzw. deutlich aufzuwerten.  

5.3 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funk-
tionalität  

5.3.1 Brutvögel 

Durch die geplanten Nutzungsänderungen des B-Plans sind ausschließlich die nachgewie-
senen Arten der Äcker von einem Verlust ihrer Bruthabitate betroffen.  

Im Bereich der Ackerflächen gehen die Niststätten von zwei Brutpaaren der Feldlerche 
(Alauda arvensis) und drei Brutpaaren der Heidelerche (Lullula arborea) verloren. Die Feld-
lerche gilt in Brandenburg als gefährdet, die Heidelerche steht auf der Vorwarnliste und 
zählt zu den streng geschützten Arten.  

Für diese Arten muss damit gerechnet werden, dass sich die ökologische Funktion der 
Fortpflanzungsstätte bei einem durch den B-Plan vorbereiteten Lebensraumverlust im 
Bereich der Photovoltaikflächen verschlechtert. Es sind daher vorgezogenen Ausgleichs-
maßnahmen (CEF-Maßnahmen), durch die eine kontinuierliche ökologische Funktionalität 
der Fortpflanzungsstätten sichergestellt wird, vorzusehen. Entsprechende Maßnahmen 
sollten nach Möglichkeit in räumlicher Nähe des geplanten B-Plangebietes umgesetzt 
werden.  

Sollte ein Ausgleich der Revierverluste nicht vor Beginn der Baumaßnahmen oder nicht 
vor Ort möglich sein, sind die Voraussetzungen für die Zulässigkeit von Ausnahmen von 
den Verboten des § 44 BNatSchG zu prüfen. Eine Voraussetzung hierfür ist, dass sich der 
Erhaltungszustand der Population einer Art nicht verschlechtert. Um eine Verschlechte-
rung des Erhaltungszustandes der Population einer Art zu verhindern, sind kompensie-
rende Ausgleichsmaßnahmen an anderer Stelle notwendig.  
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Grundsätzlich kann eine großflächige Errichtung von Photovoltaikanlagen zu einer voll-
ständigen Verdrängung oder zur Abnahme der Siedlungsdichten von Offen- und Halbof-
fenlandarten führen (TRÖLTZSCH, NEULING 2013, BNE 2019).  

Durch eine extensive Grünlandnutzung unter den Solarmodulen ist aber auch, v. a. in 
Randzonen, eine Förderung entsprechender Arten möglich (TRÖLTZSCH, NEULING 2013, BNE 
2019).  

Für Bodenbrüter, wie die Feldlerche oder die Heidelerche, dürfte v. a. der Reihenabstand 
der Solarmodule ein entscheidender Faktor für eine mögliche Besiedlung sein (TRÖLTZSCH, 
NEULING 2013, BNE 2019). So ermöglichen erst besonnte Streifen von über 3 Metern vielen 
Arten eine Nutzung auch zentraler Teile von Solarparks zur Brut (BNE 2019).  

Neben geeigneten Ausgleichsmaßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologi-
schen Funktionalität der betroffenen Arten außerhalb des B-Plangebietes, wie die Ent-
wicklung von ein- bis mehrjährig umgebrochenen Ackerrandstreifen, von dauerhaft be-
grünten Saumstreifen oder Brachflächen im Bereich strukturarmer, intensiv genutzter 
Ackerfluren bzw. der ���•�Ž�ƒ�‰�‡�� �˜�‘�•�� �÷�	�‡�Ž�†�Ž�‡�”�…�Š�‡�•�ˆ�‡�•�•�–�‡�”�•�ò�� �‹�•�� �"�…�•�‡�”�•�á�� �•�Ú�•�•�–�‡�� �ƒ�—�…�Š�� �†�—�”�…�Š��
Maßnahmen innerhalb des B-Plangebietes eine vollständige oder teilweise Sicherung der 
Bruthabitate erfolgen. 

So könnten als geeignete Maßnahme im B-Plangebiet über die gesamten Photovoltaikflä-
chen verteilt mindestens zwei größere Reihenabstandflächen, von mindestens 4 Metern 
Breite oder mehrere Einzelflächen ohne Photovoltaikmodule, die innerhalb des Gebietes 
verteilt sowohl im Zentrum als auch in Randzonen liegen und eine vergleichbare Flächen-
größe aufweisen, vorgesehen werden. 

 

Zusätzlich sollten folgende Maßnahmen, die sich auf eine Besiedlung durch Brutvögel des 
Offen- und Halboffenlandes positiv auswirken, berücksichtigt werden: 

�x Extensive Pflege des Grünlandes im Bereich der Photovoltaikanlagen durch Mahd 
oder Beweidung. Keine Bewirtschaftung oder nur Bewirtschaftung von Teilflächen 
während der Hauptbrutzeit von April bis Juni. 

�x Belassen von jährlich wechselnden nicht gemähten oder beweideten Teilflächen 
v. a. im Randbereich der Anlagenstandorte. 

�x Strukturanreicherung durch Entwicklung von lückigen Kleingehölzen, Stein- und 
Totholzhaufen und Hochstaudenbeständen v. a. im Randbereich der Anlagen-
standorte. 

�x Möglichst breite Reihenabstände im gesamten Bereich der Photovoltaikflächen. 
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5.3.2 Zauneidechse 

Soweit sich die geplanten Baumaßnahmen mit Zuwegungen, Baustelleneinrichtungsflä-
chen u. ä. ausschließlich auf die intensiv genutzten Ackerflächen beschränken, ist nicht 
von einer Betroffenheit der Zauneidechse auszugehen, so dass auch keine Ausgleichs-
maßnahmen notwendig werden. 

Sollten Baumaßnahmen im Bereich von nachgewiesenen oder potenziellen Zaun-
eidechsenhabitaten notwendig sein, ist vor Beginn von Baumaßnahmen eine Umsetzung 
bzw. Umsiedlung der Zauneidechsen vorzusehen. Im Vorfeld sind geeignete Habitate, 
möglichst in unmittelbarer Umgebung der Eingriffsfläche, in der die Zauneidechsen wie-
der angesiedelt werden können, neu anzulegen bzw. deutlich aufzuwerten. Durch die 
Neuschaffung von Lebensräumen in angrenzenden Flächen kann sichergestellt werden, 
dass die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungsstätte gemäß § 44 Abs. 5 
BNatSchG weiterhin erfüllt wird (CEF-Maßnahme).  

Geeignete Maßnahmen für die Aufwertung entsprechender Lebensräume sind Struktur-
anreicherungen durch Stubben-, Totholz- und Feldsteinhaufen, Sandhügel und einzelne 
Kleingehölze. Nach Möglichkeit sind entsprechende Habitate mindestens eine Vegetati-
onsperiode vor der Umsiedlung der Zauneidechsen anzulegen (SCHNEEWEIß es al. 2014). 
Die Größe der Ausgleichshabitate sollte dem der derzeit besiedelten Lebensräume ent-
sprechen. Eine günstige Voraussetzung ist zudem, wenn die neugeschaffenen Lebens-
räume eine Verbindung zu weiteren besiedelten Habitaten aufweisen, um einen Individu-
enaustausch zu ermöglichen.  

Ist die Umsetzung einer entsprechenden Ausgleichsmaßnahme im Umfeld des Eingriffs-
bereichs nicht möglich, ist eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG not-
wendig. Auch für den Fang und die Umsiedlung der Zauneidechsen ist eine Ausnahmege-
nehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich.  

Grundsätzlich kann auch im Bereich der vorgesehenen Standflächen der Photovoltaikan-
lagen durch eine Strukturanreicherung, wie der Entwicklung von lückigen Kleingehölzen, 
Stein- und Totholzhaufen und Hochstaudenbeständen v. a. im Randbereich der Anlagen-
standorte, eine Neuschaffung von Zauneidechsenhabitaten erfolgen. 
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SolPEG Blendgutachten 
Analyse der Blendwirkung der geplanten PV Anlage Rasthof Fläming 
 
 
1 Auftrag 
 
1.1 Beauftragung 
 
Als unabhängiger Dienstleister im Bereich Photovoltaik ist die SolPEG GmbH beauftragt, die potentiel-
le Blendwirkun�J���G�H�U���3�9���$�Q�O�D�J�H���ÅRasthof Fläming�´��für die Verkehrsteilnehmer auf der Bundesautobahn 
A9 sowie Anwohner der umliegenden Gebäude zu analysieren und die Ergebnisse zu dokumentieren.  
 
 
1.2 Hintergrund und Auftragsumfang 
 
Die Umsetzung der Energiewende und die Bestrebungen für mehr Klimaschutz resultieren in Erforder-
nissen und Maßnahmen, die als gesellschaftlicher Konsens und somit als öffentliche Belange gesetzlich 
�I�H�V�W�J�H�V�F�K�U�L�H�E�H�Q���V�L�Q�G�����=���%�����L�P���Å�*�H�V�H�W�]���]�X�U���6�W�l�U�N�X�Q�J���G�H�U���N�O�L�P�D�J�H�U�H�F�K�W�H�Q���(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J���L�Q���G�H�Q���6�W�l�G�W�H�Q���X�Q�G��
�*�H�P�H�L�Q�G�H�Q�´�� �������������� �X�Q�G�� �L�P�� �ÅGesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-
Gesetz �² EEG�´����2017). Andererseits soll der Ausbau der erneuerbaren Energien auch die bestehenden 
Regelungen für den Immissionsschutz berücksichtigen. Dies gilt auch für Lichtimmissionen durch PV 
Anlagen. 
 
Grundlage für die Berechnung und Beurteilung von Lichtimmissionen ist die sog. Lichtleitlinie1, die 
1993 durch die Bund/Länder - Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) verfasst und 2012 um 
einen Abschnitt zu PV Anlagen erweitert wurde. Nach überwiegender Meinung von Experten enthält 
die Lichtleitlinie nicht unerhebliche Defizite bzw. Unklarheiten und ist als Instrument für die sachge-
rechte Beurteilung von Reflexionen durch PV Anlagen nur bedingt anwendbar. Weitere Ausführungen 
hierzu finden sich im Abschnitt 4.  
 
Die vorliegende Untersuchung soll klären �R�E���E�]�Z�����L�Q���Z�L�H���Z�H�L�W���Y�R�Q���G�H�U���3�9���$�Q�O�D�J�H���ÅRasthof Fläming�´��
eine Blendwirkung für schutzbedürftige Zonen im Sinne der Lichtleitlinie ausgehen könnte. Dies gilt 
insbesondere für Verkehrsteilnehmer auf der A9 und ggf. für Anwohner von umliegenden Gebäuden. 
  
Die zur Anwendung kommenden Berechnungs- und Beurteilungsgrundsätze resultieren im Wesentli-
chen aus den Empfehlungen in Anhang 2 der Lichtleitlinie in der aktuellen Fassung vom 08.10.2012. 
Die Berechnung der Blendwirkung erfolgt auf Basis von vorliegenden Planungsunterlagen der PV Anla-
ge. Eine Analyse der potentiellen Blendwirkung vor Ort wird momentan nicht als notwendig angesehen 
da die Anlagendokumentation ausreichend ist, um einen Eindruck zu vermitteln. 
 
Da aktuell kein angemessenes Regelwerk verfügbar ist, sind die gutachterlichen Ausführungen zu den 
rechnerisch ermittelten Simulationsergebnissen zu beachten. 
 

Einzelne Aspekte der Lichtleitlinie werden an entsprechender Stelle widergegeben, eine weiterführende 
Beschreibung von theoretischen Hintergründen u.a. zu Berechnungsformeln kann im Rahmen dieses 
Dokumentes nicht erfolgen.  
  
                                                 
1 Die Lichtleitlinie ist u.a. hier abrufbar: http://www.solpeg.de/LAI_Lichtleitlinie_2012.pdf 

http://www.solpeg.de/LAI_Lichtleitlinie_2012.pdf
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2 Systembeschreibung 
 
2.1 Standort Übersicht 
 
Die Teilflächen des Solarparks befinden sich in einem landwirtschaftlichen Gebiet im Bereich des Ras-
thofes Fläming an der Autobahn A9 ca. 3 km südwestlich bzw. ca. 4,2 km südwestlich der Ortschaft 
Linthe in Brandenburg. Zwischen den Flächen verläuft auf einer Länge von 180 m bzw. 210 m die A9. 
Lt. Planungsunterlagen sind Abstände zur A9 berücksichtigt. Die folgenden Informationen und Bilder 
geben einen Überblick über den Standort. 
 
Tabelle 1: Informationen über den Standort 
Allgemeine Beschreibung des Standortes Landwirtschaftliche Flächen ca. 3 km und ca. 4,2 km 

südwestlich der Ortschaft Linthe in Brandenburg. Die 
Flächen sind überwiegend eben. 

Koordinaten (Teilfläche Nordwest) 52.136°N, 12.753°O, 61 m ü.N.N.  
Grenzlänge entlang A9 ca. 180 m, 210 m  
Abstand zum Fahrbahnrand ca. 40 m 
Entfernung zu umliegenden Gebäuden  ca. 2,1 km (nicht relevant)  
 
 
 Übersicht über den Standort und die PV Anlage (schematisch) 

Bild 2.1.1: Luftbild mit Schema der PV Anlage (Quelle: Google Earth/SolPEG) 

https://goo.gl/maps/Y358tXdL41XmYwnB6
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Detailansicht der PV Teilflächen Nordwest und Nordost und der Rasthof Fläming.  

 
 Bild 2.1.2: Detailansicht der PV Fläche (Quelle: Google Earth/SolPEG) 
 
Detailansicht der PV Teilflächen Südwest und Südost und Umgebung 

 
 Bild 2.1.3: Detailansicht der PV Flächen Süd (Quelle: Google Earth/SolPEG) 
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Fotos von der Umgebung der Raststätte Fläming. Blick von Süden Richtung Norden über den Rasthof 
Fläming und die  PV Teilflächen Nordwest und Nordost. 
  

 
Bild 2.1.4: Blick von Süden über die Raststätte Fläming  (Quelle: Google StreetView, bearbeitet) 
 
Blick von Norden Richtung Süden auf den Rasthof Fläming. 
 

 
Bild 2.1.5: Blick von Norden Richtung Süden auf die Raststätte Fläming  (Quelle: Google StreetView, Ausschnitt) 
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2.2 Umliegende Gebäude 
 
Nicht alle wahrnehmbaren Reflexionen haben eine Blendwirkung zur Folge. In der Lichtleitlinie (Seite 
23) wird zur Bestimmung einer Blendwirkung folgendes ausgeführt: 
--- 
Ob es an einem Immissionsort im Jahresverlauf überhaupt zur Blendung kommt, hängt von der Lage des 
Immissionsorts relativ zur Photovoltaikanlage ab. Dadurch lassen sich viele Immissionsorte ohne genauere 
Prüfung schon im Vorfeld ausklammern: Immissionsorte 
 
- die sich weiter als ca. 100 m von einer Photovoltaikanlage entfernt befinden erfahren erfahrungsgemäß nur 
kurzzeitige Blendwirkungen  
- die vornehmlich nördlich von einer Photovoltaikanlage gelegen sind, sind meist ebenfalls unproblematisch. 
- die vorwiegend südlich von einer Photovoltaikanlage gelegen sind, brauchen nur bei Photovoltaik-Fassaden 
(senkrecht angeordnete Photovoltaikmodule) berücksichtigt zu werden.  
 
Hinsichtlich einer möglichen Blendung kritisch sind Immissionsorte, die vorwiegend westlich oder östlich einer 
Photovoltaikanlage liegen und nicht weiter als ca. 100 m von dieser entfernt. 
--- 
 
Beispielhaft für umliegende Gebäude zeigt die folgende Skizze die PV Anlage und die relevante Umge-
bung. Gemäß Reflexionsgesetz könnten einzelne Gebäude der westlich gelegenen Ortschaft Locktow 
von potentiellen Reflexionen durch die PV Teilfläche Südwest erreicht werden. Eine Beeinträchtigung 
durch Reflexionen ist allerdings kaum wahrscheinlich da aufgrund der sehr großen Entfernung und auf-
grund der Geländestruktur kein direkter Sichtkontakt zur Immissionsquelle besteht. Der Standort wird 
dennoch zu Kontrollzwecken analysiert. Details sind im Abschnitt 4 aufgeführt. 
 

 Bild 2.2.1: PV Anlage und Umgebung (Quelle: Google Earth/SolPEG) 
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3 Ermittlung der potentiellen Blendwirkung 
 
3.1 Rechtliche Hinweise 
 
Rechtliche Hinweise u.a. zur Lichtleitlinie sind nicht Bestandteil dieses Dokumentes. 
 
3.2 Blendwirkung von PV Modulen 
 
Vereinfacht ausgedrückt nutzen PV Module das Sonnenlicht zur Erzeugung von Strom. Hersteller von 
PV Modulen sind daher bestrebt, dass möglichst viel Licht vom PV Modul absorbiert wird, da möglichst 
das gesamte einfallende Licht für die Stromproduktion genutzt werden soll. Die Materialforschung hat 
mit speziell strukturierten Glasoberflächen (Texturen) und Antireflexionsschichten den Anteil des re-
flektierten Lichtes auf 1-4 % reduzieren können. Folgende Skizze zeigt den Aufbau eines PV Moduls: 
 
 

 
Bild 3.2.1: Anteil des reflektierten Sonnenlichtes bei  einem PV Modul (Quelle: Internet/SolPEG) 
 
PV Module zeigen im Hinblick auf Reflexion andere Eigenschaften als normale Glasoberflächen (z.B. 
PKW-Scheiben, Glasfassaden, Fenster, Gewächshäuser) oder z.B. Oberflächen von Gewässern. Direkt 
einfallendes Sonnenlicht wird von der Moduloberfläche diffus reflektiert: 
 

 
Bild 3.2.2: Diffuse Reflexion von direkten Sonnenlicht (Einstrahlung ca. 980 W/m2) auf einem PV Modul (Quelle: SolPEG)  
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Das folgende Bild verdeutlicht die Reflexion von verschiedenen Moduloberflächen im direkten Ver-
gleich. Das mittlere Modul entspricht den aktuell marktüblichen PV Modulen wie auch im Bild 3.2.2 
dargestellt. Durch die strukturierte Oberfläche wird das Sonnenlicht diffus mit einer stärkeren Streuung 
reflektiert und die Leuchtdichte ist entsprechend vermindert. Das Modul rechts im Bild zeigt aufgrund 
der speziellen Oberfläche praktisch keine direkte, sondern durch die starke Bündelaufweitung der Licht-
strahlen, ausschließlich diffuse Reflexion.  
  

 
Bild 3.2.3: Diffuse Reflexion von unterschiedlichen Moduloberflächen (Quelle: Sandia National Laboratories, Ausschnitt)  
 
 
Diese Eigenschaften können schematisch wie folgt dargestellt werden 

 
Bild 3.2.4: Reflexion von unterschiedlichen Oberflächen (Quelle: SolPEG)  
 
 
Lt. Informationen des Auftraggebers sollen PV Module des Herstellers Trina Solar mit Anti-Reflexions-
Eigenschaften zum Einsatz kommen. Die Simulationsparameter werden entsprechend eingestellt.  
Es können aber auch Module eines anderen Herstellers mit ähnlichen Eigenschaften verwendet werden. 
Damit kommen die nach aktuellem Stand der Technik möglichen Maßnahmen zur Vermeidung von 
Reflexion und Blendwirkungen zur Anwendung. 
 

 
Bild 3.2.5: Auszug aus dem Moduldatenblatt, siehe auch Anhang  
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3.3 Technische Parameter der PV Anlage 
 
Die optischen Eigenschaften und die Installation der Module, insbesondere die Ausrichtung und Neigung der Module sind 
wesentliche Faktoren für die Berechnung der Reflexionen. Lt. Planungsunterlagen werden PV Module mit Anti-Reflex 
Schicht verwendet, sodass deutlich weniger Sonnenlicht reflektiert wird als bei einfachen Modulen. Dennoch sind Reflexio-
nen nicht ausgeschlossen, insbesondere wenn das Sonnenlicht abends und morgens in einem flachen Winkel auf die Modul-
oberfläche trifft.  
Die folgende Skizze verdeutlicht die Konstruktion der Modulinstallation. 
 

 
Bild 3.3.1: Skizzen der Modulkonstruktion (Quelle: Systemplanung) 
 
 
Die für die Untersuchung der Reflexion wesentlichen Parameter der PV Anlage sind in der folgenden 
Tabelle zusammengefasst. 
 
Tabelle 1: Berechnungsparameter 
PV Modul Trina Solar (oder vergleichbar), Polykristallin 
Moduloberfläche Solarglas mit Anti-Reflexionsbehandlung (lt. Datenblatt) 
Unterkonstruktion Modultische, fest aufgeständert 
Modulinstallation 3 Module hochkant übereinander 
Ausrichtung (Azimut) Süden (180°) 
Modulneigung  20° 
Höhe der sichtbaren Modulfläche min. 0,75 m, max. 2,85 m 
Anzahl Messpunkte Teilflächen Nord 3 Messpunkte (siehe Skizze 3.5.1)  
Anzahl Messpunkte Teilflächen Süd 2 Messpunkte (siehe Skizze 3.5.2)  
Höhe Messpunkte 2 m über Boden 
Azimut Blickrichtung Fahrzeugführer2 Fahrtrichtung +/- 20° 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Überwiegend wird angenommen, dass Reflexionen in einem Winkel von 20° und mehr zur Blickrichtung keine Beeinträch-
tigung darstellen. In einem Winkel zwischen 10° - 20° können Reflexionen eine moderate Blendwirkung erzeugen und unter 
10° werden sie überwiegend als Beeinträchtigung empfunden.  
Vor diesem Hintergrund wird der für Reflexionen relevante Blickwinkel als Fahrtrichtung +/- 20° definiert.  
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3.4 Berechnung der Blendwirkung 
 
Die Berechnung der Reflexionen von elektromagnetischen Wellen (auch sichtbares Licht) erfolgt nach 
anerkannten physikalischen Erkenntnissen und den entsprechend abgeleiteten Gesetzen (u.a. Reflexi-
onsgesetz, Lambertsches Gesetz) sowie den entsprechenden Berechnungsformeln.  
Darüber hinaus kommen die in Anhang 2 der Lichtleitlinie beschriebenen Empfehlungen (Seite 21ff) 
zur Anwendung, es werden jedoch aufgrund fehlender Angaben u.a. für Fahrzeuglenker zusätzliche 
Quellen herangezogen, u.a. die Richtlinien der FAA3 zur Beurteilung der Blendwirkung für den Flugver-
kehr.  
Eine umfassende Darstellung der verwendeten Formeln und theoretischen Hintergründe der Berech-
nungen ist im Rahmen dieser Stellungnahme nicht möglich. 
 
Der grundlegende Ansatz zur Berechnung der Reflexion ist wie folgt. Wenn die Position der Sonne und 
die Ausrichtung des PV Moduls (Neigung: �£P , Azimut �¡P) bekannt sind, kann der Winkel der Reflexion 
(� P̈) mit der folgenden Formel berechnet werden: 
 

       cos (� P̈) = - cos(�£S) � ̃sin(�£P) � ̃cos(�¡S+180°-�¡P) + sin(�£S) � ̃cos(�£P) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3.4.1: Schematische Darstellung der Reflexionen auf einer geneigten Fläche (Quelle: SolPEG) 
 
Die unter 3.2 aufgeführten generellen Eigenschaften von PV Modulen (Glasoberfläche, Antireflexions-
schicht) haben Einfluss auf den Reflexionsfaktor der Berechnung bzw. entsprechenden Berechnungs-
modelle.  
  
Die Simulation von Reflexionen geht zu jedem Zeitpunkt von einem klaren Himmel und direkter Son-
neneinstrahlung aus, daher wird im Ergebnis immer die höchst mögliche Blendwirkung angegeben. 
Dies entspricht nur selten den realen Umgebungsbedingungen und auch Informationen über möglichen 
Sichtschutz durch Bäume, Gebäude oder andere Objekte können nicht ausreichend verarbeitet werden. 
Auch Wettereinflüsse wie z.B. Frühnebel/Dunst oder lokale Besonderheiten der Wetterbedingungen 
können nicht berechnet werden. Die Entfernung zur Blendquelle fließt in die Berechnung ein, jedoch 
sind sich die Experten uneinig ab welcher Entfernung eine Blendwirkung durch PV Anlagen zu ver-
nachlässigen ist. In der Lichtleitlinie4 wird eine Entfernung von 100 m genannt. 
 
Die durchgeführten Berechnungen wurden u.a. mit Simulationen und Modellen des Sandia National 
Laboratories5, New Mexico überprüft.  

                                                 
3 US Federal Aviation Administration (FAA) guidelines for analyzing flight paths: 
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-10-23/pdf/2013-24729.pdf 
4 Lichtleitlinie Seite 22:  Immissionsorte, die sich weiter als ca. 100 m von einer Photovoltaikanlage entfernt befinden erfahren erfahrungs-
gemäß nur kurzzeitige Blendwirkungen.  
5 Webseite der Sandia National Laboratories: http://www.sandia.gov 
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3.5 Standorte für die Analyse 
 
Eine Analyse der potentiellen Blendwirkung kann aus technischen Gründen nicht für beliebig viele 
Messpunkte (Immissionsorte) durchgeführt werden. Je nach Größe und Beschaffenheit der PV Anlage 
werden in der Regel 4 - 5 Messpunkte gewählt und die jeweils im Jahresverlauf auftretenden Reflexionen 
ermittelt. Die Position der Messpunkte wird anhand von Erfahrungswertem sowie den Ausführungen 
der Lichtleitlinie zu schutzwürdigen Zonen festgelegt. U.a. können Objekte im Süden von PV Anlagen 
aufgrund des Strahlenverlaufs gemäß Reflexionsgesetz nicht von potentiellen Reflexionen erreicht wer-
den und werden daher nicht untersucht. 
 
Da die Teilflächen der PV Anlage weit voneinander entfernt liegen, wurden 3 Messpunkte für die Teil-
flächen Nord und 3 Messpunkte für die Teilflächen Süd festgelegt und separat untersucht. 
Die folgende Übersicht zeigt die PV Teilflächen und die gewählten Messpunkte: 
 

 
Bild 3.5.1: PV Felder Nordwest und Nordost und die Messpunkte P1�²P3 (Quelle: Google Earth/SolPEG) 
 

 Bild 3.5.2: PV Felder Südwest und Südost und die Messpunkte P4,P5 (Quelle: Google Earth/SolPEG) 
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3.6 Hinweise zum Simulationsverfahren 
 
Lichtleitlinie 
 
Grundlage für die Berechnung und Beurteilung von Lichtimmissionen ist in Deutschland die sog. Licht-
leitlinie, die erstmals 1993 durch die Bund/Länder - Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) 
verfasst wurde. Die Lichtleitlinie ist weder eine Norm noch ein Gesetz sondern lt. LAI Vorbemerkung 
"... ein System zur Beurteilung der Wirkungen von Lichtimmissionen auf den Menschen " welches ur-
sprünglich für die Bemessung von Lichtimmissionen durch Flutlicht- oder Beleuchtungsanlagen von 
Sportstätten konzipiert wurde. Anlagen zur Beleuchtung des öffentlichen Straßenraumes, Blendwirkung 
durch PKW Scheinwerfer usw. werden nicht behandelt.  
Im Jahr 2000 wurden Hinweise zu schädlichen Einwirkungen von Beleuchtungsanlagen auf Tiere -  
insbesondere auf Vögel und Insekten - und Vorschläge zu deren Minderung ergänzt. Ende 2012 wurde 
ein 4-seitiger Anhang zum Thema Reflexionen durch Photovoltaik (PV) Anlagen hinzugefügt.  
Lichtimmissionen gehören nach dem BImSchG zu den schädlichen Umwelteinwirkungen, wenn sie 
nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, erhebliche Nachteile  oder erhebliche Belästigungen  für 
die Allgemeinheit oder für die Nachbarschaft herbeizuführen . Bedauerlicherweise hat der Gesetzgeber 
die immissionsschutzrechtliche Erheblichkeit  für Lichtimmissionen bisher nicht definiert und eine Defi-
nition auch nicht in Aussicht gestellt. 
Für Reflexionen durch PV Anlagen ist in der Lichtleitlinie ein Immissionsrichtwert von maximal 30 Mi-
nuten pro Tag und maximal 30 Stunden pro Jahr angegeben. Diese Werte wurden nicht durch wissen-
schaftliche Untersuchungen mit entsprechenden Probanden in Bezug auf Reflexionen durch PV Anla-
gen ermittelt, sondern stammen aus einer Untersuchung zur Belästigung durch periodischen Schatten-
wurf und Lichtreflexe ("Disco-Effekt") von Windenergieanlagen (WEA).  
Auch in diesem Bereich hat der Gesetzgeber bisher keine rechtsverbindlichen Richtwerte für die Belästi-
gung durch Lichtblitze und bewegten, periodischen Schattenwurf durch Rotorblätter einer WEA erlas-
sen oder in Aussicht gestellt. Die Übertragung der Ergebnisse aus Untersuchungen zum Schattenwurf 
von WEA Rotoren auf unbewegliche Installationen wie PV Anlagen ist unter Experten äußerst umstrit-
ten und vor diesem Hintergrund hat eine individuelle Bewertung von Reflexionen durch PV Anlagen 
Vorrang vor den rechnerisch ermittelten Werten. 
 
Allgemeiner Konsens ist die Notwendigkeit von weiterführenden Forschung und Konkretisierung der 
vorhandenen Regelungen. U.a. 
 
Christoph Schierz, TU Ilmenau, FG Lichttechnik, 2012: 
Welches  die  zulässige  Dauer  einer  Blendwirkung  sein  soll,  ist  eigentlich  keine  wissenschaftliche  Fra-
gestellung,  sondern  eine  der  gesellschaftlichen  Vereinbarung:  Wie  viele Prozent stark belästigter Perso-
nen in der exponierten Bevölkerung will man zulassen? Die Wissenschaft müsste aber eine Aussage darüber 
liefern können, welche Expositionsdauer zu  welchem  Anteil  stark  Belästigter  führt.  Wie  bereits  erwähnt,  
stehen  Untersuchungen dazu noch aus. .. Es existieren noch keine rechtlichen oder normativen Methoden 
zur Bewertung von Lichtimmissionen durch von Solaranlagen gespiegeltes Sonnenlicht.  
 
Michaela Fischbach, Wolfgang Rosenthal, Solarpraxis AG: 
Während die Berechnungen möglicher Reflexionsrichtungen klar aus geometrischen Verhältnissen folgen, 
besteht hinsichtlich der Risikobewertung reflektierten Sonnenlichts noch erheblicher Klärungsbedarf... 
 
Im Zusammenhang mit der Übernahme zeitlicher Grenzwerte der Schattenwurfrichtlinie besteht noch For-
schungsbedarf hinsichtlich der belästigenden Wirkung statischer Sonnenlichtreflexionen. Da in der Licht-
Richtlinie klar unterschieden wird zwischen konstantem und Wechsellicht und es sich beim periodischen 
Schattenwurf von Windenergieanlagen um das generell stärker belästigende Wechsellicht handelt, liegt die 
Vermutung nahe, dass zeitliche Grenzwerte für konstante Sonnenlichtreflexionen deutlich über denen der  
Schattenwurfrichtlinie anzusetzen wären.    
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Schutzwürdige Räume 
 
In der Lichtleitlinie sind einige "schutzwürdige Räume" - also ortsfeste Standorte - aufgeführt, für die zu 
bestimmten Tageszeiten störende oder belästigende Einflüsse durch Lichtimmissionen zu vermeiden 
sind. Es fehlt6 allerdings eine Definition oder Empfehlung zum Umgang mit Verkehrswegen und auch 
zu Schienen- und Kraftfahrzeugen als "beweglichen" Räumen. Eine Blendwirkung an beweglichen Stan-
dorten ist in Bezug zur Geschwindigkeit zu sehen, d.h. eine Reflexion kann an einem festen Standort 
über mehrere Minuten auftreten, ist jedoch bei der Vorbeifahrt mit 100 km/h ggf. nur für Sekunden-
bruchteile wahrnehmbar. Aber trotz einer physiologisch unkritischen Leutdichte kann die Blendwirkung 
durch frequente Reflexionen subjektiv als störend empfunden werden (psychologische Blendwirkung). 
Vor diesem Hintergrund kann die Empfehlung der Lichtleitlinie in Bezug auf die maximale Dauer von 
Reflexionen in "schutzwürdigen Räumen" nicht ohne weiteres auf Fahrzeuge übertragen werden. Die 
reinen Zahlen der Simulationsergebnisse sind immer auch im Kontext zu verstehen. 
 
 
Einfallswinkel der Reflexion 
 
Die Fachliteratur enthält ebenfalls keine einheitlichen Aussagen zur Berechnung und Beurteilung der 
Blendwirkung von Fahrzeugführern durch reflektiertes Sonnenlicht und auch unter den Experten gibt es 
bislang keine einheitliche Meinung, ab welchem Winkel eine Reflexion bei Tageslicht als objektiv stö-
rend empfunden wird. Dies hängt u.a. mit den Abbildungseigenschaften des Auges zusammen wonach 
die Dichte der Helligkeitsrezeptoren (Zapfen) außerhalb des zentralen Schärfepunktes (Fovea Centralis) 
abnimmt.  
Überwiegend wird angenommen, dass Reflexionen in einem Winkel ab 20° zur Blickrichtung keine Be-
einträchtigung darstellen. In einem Winkel zwischen 10° - 20° können Reflexionen eine moderate 
Blendwirkung erzeugen und unter 10° werden sie überwiegend als Beeinträchtigung empfunden.  
Vor diesem Hintergrund ist in dieser Untersuchung der für Reflexionen relevante Blickwinkel als Fahrt-
richtung +/- 20° definiert.  
 
 
Entfernung zur Immissionsquelle 
 
Lt. Lichtleitlinie "erfahren Immissionsorte, die sich weiter als ca. 100 m von einer Photovoltaikanlage ent-
fernt befinden, erfahrungsgemäß nur kurzzeitige Blendwirkungen. Lediglich bei ausgedehnten Photovoltaik-
parks könnten  auch weiter entfernte Immissionsorte noch relevant sein."  
 
In der hier zur Anwendung kommenden Simulationssoftware werden alle Reflexionen berücksichtigt, 
die aufgrund des Strahlenverlaufs gemäß Reflexionsgesetz physikalisch auftreten können. Daher sind die 
reinen Ergebniswerte als konservativ/extrem anzusehen und werden ggf. relativiert bewertet. Insbeson-
dere werden mögliche Reflexionen geringer gewichtet wenn die Immissionsquelle mehr als 100 m ent-
fernt ist. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Lichtleitlinie "2. Anwendungsbereich", Seite 2 ff., bzw. Anhang 2 ab Seite 22  
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Sonstige Einflüsse 
 
Aufgrund von technischen Limitierungen geht die Simulationssoftware zu jedem Zeitpunkt von sog. 
clear-sky Bedingungen aus, d.h. einem wolkenlosen Himmel und entsprechender Sonneneinstrahlung. 
Daher stellt das Simulationsergebnis immer die höchst mögliche Blendwirkung dar.  
Dies entspricht nicht den realen Wetterbedingungen insbesondere in den Morgen- oder Abendstunden, 
in denen die Reflexionen auftreten können. Einflüsse wie z.B. Frühnebel, Dunst oder besondere, lokale 
Wetterbedingungen können nicht berechnet werden.  
In der Lichtleitlinie gibt es keine Hinweise wie mit meteorologischen Informationen zu verfahren ist 
obwohl zahlreiche Datenquellen und Klima-Modelle (z.B. TMY7) vorhanden sind. Der Deutsche Wet-
terdienst DWD hat für Deutschland für das Jahr 2019 eine mittlere Wolkenbedeckung8 von ca. 60 % 
ermittelt. Der Durchschnittswert für den Zeitraum 1982-2009 liegt bei 62,5 % - 75 %. 
Aber auch der Geländeverlauf und Informationen über möglichen Sichtschutz durch Hügel, Bäume 
oder andere Objekte können nicht ausreichend verarbeitet werden.  
Es handelt sich dabei allerdings um Limitierungen der Software und nicht um Vorgaben für die Berech-
nung von Reflexionen. Eine realitätsnahe Simulation ist mit der aktuell verfügbaren Simulationssoftware 
nur begrenzt möglich. 
 
Kategorien von Reflexionen  
 
Fachleute sind überwiegend der Meinung, dass die sog. Absolutblendung, die eine Störung der Sehfähig-
keit bewirkt, ab einer Leuchtdichte von ca. 100.000 cd/m2 beginnt. Störungen sind z.B. Nachbilder in 
Form von hellen Punkten nachdem in die Sonne geschaut wurde. Auch in der LAI Lichtleitlinie ist die-
ser Wert angegeben (S. 21, der Wert ist bezogen auf die Tagesadaption des Auges). 
Aber nicht alle Reflexionen führen zwangsläufig zu einer Blendwirkung, da es sich neben den messbaren 
Effekten auch in einem hohen Maß um eine subjektiv empfundene Erscheinung/Irritation handelt (Psy-
chologische Blendwirkung). Das Forschungsinstitut Sandia National Labortories (USA) hat verschiede-
ne Untersuchungen auf diesem Gebiet analysiert und eine Skala entwickelt, die die Wahrscheinlichkeit 
für Störungen/Nachbilder durch Lichtimmissionen in Bezug zu ihrer Intensität kategorisiert. Diese Ka-
tegorisierung entspricht dem Bezug zwischen Leuchtdichte (W/cm2) und Ausdehnung (Raumwinkel, 
mrad). Die folgende Skizze zeigt die Bewertungsskala in der Übersicht und auch das hier verwendete 
Simulationsprogramm stellt die jeweiligen Messergebnisse in ähnlicher Weise dar. 

 
Bild 3.6.1: Kategorisierung von Reflexionen (Quelle: Sandia National Labortories, siehe auch Diagramme im Anhang) 

                                                 
7 Handbuch: https://www.nrel.gov/docs/fy08osti/43156.pdf 
8 DWD Service: https://www.dwd.de/DE/leistungen/rcccm/int/rcccm_int_cfc.html 
  Bild: https://www.dwd.de/DWD/klima/rcccm/int/rcc_eude_eur_cfc_mean_2019_17.png 

https://www.nrel.gov/docs/fy08osti/43156.pdf
https://www.dwd.de/DE/leistungen/rcccm/int/rcccm_int_cfc.html
https://www.dwd.de/DWD/klima/rcccm/int/rcc_eude_eur_cfc_mean_2019_17.png
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4 Ergebnisse 
 
4.1 Ergebnisübersicht 
 
Die Berechnung der potentiellen Blendwirkung der PV Anlage Rasthof Fläming wird für 5 exemplarisch 
gewählte Messpunkte durchgeführt. Das Ergebnis ist die Anzahl von Minuten pro Jahr, in denen eine 
�%�O�H�Q�G�Z�L�U�N�X�Q�J���G�H�U���.�D�W�H�J�R�U�L�H�Q���Å�0�L�Q�L�P�D�O�´�����X�Q�G���Å�*�H�U�L�Q�J�´���D�X�I�W�U�H�W�H�Q���N�D�Q�Q���� 
Die Kategorien entsprechen den Wertebereichen der Berechnungsergebnisse in Bezug auf Leuchtdichte 
und -dauer. Die Wertebereiche sind im Diagramm 3.6.1 auch als farbige Flächen dargestellt: 
�„  Minimale Wahrscheinlichkeit für temporäre Nachbilder 
�„  Geringe Wahrscheinlichkeit für temporäre Nachbilder 
 
Die unbereinigten Ergebnisse (Rohdaten) beinhalten alle rechnerisch ermittelten Reflexionen, auch sol-
che, die lt. Ausführungen der LAI Lichtleitlinie zu schutzwürdigen Zonen zu vernachlässigen sind. U.a. 
sind Reflexionen mit einem Differenzwinkel zwischen Sonne und Immissionsquelle von weniger als 10° 
zu vernachlässigen, da in solchen Konstellationen die Sonne selbst die Ursache für eine mögliche 
Blendwirkung darstellt. �$�X�F�K���5�H�I�O�H�[�L�R�Q�H�Q���G�L�H���L�P���Å�Q�l�F�K�W�O�L�F�K�H�Q���=�H�L�W�I�H�Q�V�W�H�U�´���Y�R�Q���������������² 06:00 Uhr auf-
treten würden (sofern möglich), sind zu relativieren bzw. zu vernachlässigen. Nach Bereinigung der 
Rohdaten sind die Ergebnisse üblicherweise um ca. 20 - 50% geringer und es sind nur noch Werte der 
�.�D�W�H�J�R�U�L�H���ÅGelb�´���Y�R�U�K�D�Q�G�H�Q�����'���K�����H�V���E�H�V�W�H�K�W���H�L�Q�H���J�H�U�L�Q�J�H���:�D�K�U�V�F�K�H�L�Q�O�L�F�K�N�H�L�W���I�•�U���W�H�P�S�R�U�l�U�H���1�D�F�K�E�L�O�G�H�U. 
  
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebniswerte nach Bereinigung der Rohdaten und Anmerkungen zu 
weiteren Einschränkungen. Die Zahlen dienen der Übersicht aus formellen Gründen und sind nur im 
Kontext und mit den genannten Einschränkungen zu verwenden. Details zu den jeweiligen Messpunk-
ten werden im weiteren Verlauf von Abschnitt 4 beschrieben. 

 
 

Tabelle 2: Potentielle Blendwirkung an den jeweiligen Messpunkten [Kategorie �„ , Minuten pro Jahr] 

Messpunkt PV Feld Nordwest PV Feld Nordost 
P1 A9 Nord 1838W - 
P2 A9 Mitte 1695WG - 
P3 Gebäude Raststätte Fläming  - 
 

Messpunkt PV Feld Südwest PV Feld Südost 
P4 A9 Süd 21W - 
P5 A9 Südwest 3304WG - 
Gebäude Locktow (Kontrolle) - - 
 

W Aufgrund des Einfallswinkels zu vernachlässigen  
E Aufgrund der Entfernung zur Immissionsquelle zu vernachlässigen 
G Aufgrund der Geländestruktur oder Hindernissen/Sichtschutz zu vernachlässigen 
 
Die unbereinigten Daten sind im Anhang aufgeführt.  
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4.2 Ergebnisse am Messpunkt P1, A9 Nord 
 
Am Messpunkt P1 auf der A9 können bei der Fahrt Richtung Südwesten theoretisch Reflexionen durch 
die PV Teilfläche Nordwest auftreten. Diese können rein rechnerisch zwischen dem 22. April und dem 
20. August abends zwischen 18:00 - 18:33 Uhr für maximal 17 Minuten pro Tag auftreten. Die Einfalls-
winkel von potentiellen Reflexionen liegen mit ca. +55° bis +78° rechts (westlich) der Fahrtrichtung 
deutlich außerhalb des für Fahrzeugführer relevanten Sichtwinkels. Eine Beeinträchtigung für Fahrzeug-
führer kann mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. 
 
Zur Veranschaulichung verdeutlicht die folgende Skizze dennoch die Situation am Messpunkt P1 in 
Bezug auf die unbereinigten Rohdaten. 
 

 
Bild 4.2.1: Simulation am Messpunkt P1 (Quelle: Google Earth/SolPEG) 
 

Der grün markierte Bereich symbolisiert den für Fahrzeugführer relevanten Sichtwinkel (Fahrtrichtung 
+/ -20°, ca. 100m). Im gelb/weiß markierten Bereich westlich der Fahrbahn können bei der Fahrt Rich-
tung Südwesten theoretisch abends Reflexionen durch die PV Anlage auftreten. Nach Bereinigung der 
Rohdaten ist die Fläche entsprechend kleiner bzw. schmaler. 
 
Das folgende Foto zeigt den Bereich am Messpunkt P1 bei der Fahrt Richtung Südwesten. Die Flächen 
der PV Anlage liegen außerhalb des relevanten Sichtwinkels (leicht heller dargestellt). 
 

 
Bild 4.2.2: Messpunkt P1, Fahrt Richtung Südwesten (Quelle: Google StreetView, Ausschnitt) 
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4.3 Ergebnisse am Messpunkt P2, Einmündung auf die A9  
 
Am Messpunkt P2 bei der Auffahrt auf die A9 handelt es sich um einen sicherheitsrelevanten Bereich an 
dem erhöhte Aufmerksamkeit erforderlich ist. Nach Bereinigung der Rohdaten sind in diesem Bereich 
keine Reflexionen durch die PV Anlage mehr nachweisbar. Dies ist überwiegend damit begründet, dass 
potentielle Reflexionen nur in den frühen Morgenstunden aus östlicher Richtung auftreten können. In 
solchen Konstellation steht die Sonne dicht über dem Horizont (<10°) und wäre überwiegend selbst die 
Ursache für Blendwirkungen.  
Zu Kontrollzwecken wurden Messpunkt P2 auch anhand der unbereinigten Daten analysiert. Dabei 
zeigt sich, dass die Einfallswinkel von potentiellen Reflexionen mit ca. +27° bis +38° rechts (östlich) der 
Fahrtrichtung außerhalb des für Fahrzeugführer relevanten Sichtwinkels liegen und somit zu vernachläs-
sigen sind. 
Aufgrund der ermittelten Ergebnisse kann eine Beeinträchtigung für Fahrzeugführer durch Reflexionen 
durch die PV Anlage (Teilfläche Nordost) mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. 
 
Zur Veranschaulichung verdeutlicht die folgende Skizze dennoch die Situation am Messpunkt P2 in 
Bezug auf die unbereinigten Rohdaten (PV Fläche Nordost). 
 

 
Bild 4.3.1: Simulation am Messpunkt P2 (Quelle: Google Earth/SolPEG) 
 
Darüber hinaus befindet sich zwischen Fahrbahn und PV Anlage ein Bewuchs aus Büschen und Bäu-
men wodurch ein direkter Sichtkontakt zur Immissionsquelle verhindert wird. Für die Bewertung einer 
potentiellen Blendwirkung wurde dieser Umstand allerdings nicht weiter berücksichtigt. 
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Das folgende Foto zeigt den Bereich am Messpunkt P2 bei der Fahrt Richtung Nordosten und verdeut-
licht, dass die PV Anlage außerhalb des für Fahrzeugführer relevanten Sichtwinkels liegt und darüber 
hinaus hinter Büschen und Bäumen verborgen. Der relevante Sichtwinkel ist leicht heller dargestellt. 
 

 
Bild 4.3.2: Messpunkt P2, Fahrt Richtung Nordosten (Quelle: Google StreetView, Ausschnitt) 
 
Rein rechnerisch könnten am Messpunkt P2 auch Reflexionen durch das westlich der A9 gelegene PV 
Feld West auftreten. Nach Bereinigung der Rohdaten sind allerdings auch hier keine Reflexionen mehr 
nachweisbar. Wie bei PV Feld Nordost würden potentielle Reflexionen auch hier deutlich außerhalb des 
relevanten Sichtwinkels liegen und wären auch unter diesem Aspekt zu vernachlässigen.  
 
 
 
4.4 Ergebnisse am Messpunkt P3, Raststätte Fläming (Ost) 
 
Am Messpunkt P3 im Bereich der Gebäude Raststätte Fläming (Ost) sind nach der Bereinigung der 
Rohdaten keine Reflexionen durch die PV Anlage (Teilfläche Nordost) mehr nachweisbar. Eine Beein-
trächtigung im Sinne der LAI Lichtleitlinie von Gästen und Mitarbeitern durch Reflexionen durch die 
PV Anlage kann mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Das gilt gleichermaßen 
für den Außen- und auch für Innenbereich der Raststätte. 
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4.5 Ergebnisse am Messpunkt P4, A9 Süd 
 
Am Messpunkt P4 auf der A9 können bei der Fahrt Richtung Südwesten rein rechnerisch insgesamt nur 
an 21 Minuten pro Jahr und maximal 6 Minuten pro Tag9 Reflexion durch die PV Teilfläche Südwest 
auftreten und sind daher zu vernachlässigen. 
 
Die folgende Tabelle zeigt dennoch die Ergebnisse in der Übersicht. 
 
Tabelle 3: Mögliches Auftreten und Dauer von Reflexionen am Messpunkt P4 

Zeitraum 
Beginn 

Zeitraum 
Ende 

Minuten pro 
Tag (max.) 

Minuten im  
Zeitraum 

Erstes  
Auftreten 

Letztes  
Auftreten 

04. Mai 05. Mai 5 10 18:18 18:23 
07. August 08. August 6 11 18:27 18:33 

 
 
Das folgende Diagramm verdeutlicht die Verteilung der aufgeführten Minuten pro Tag im Jahresverlauf 
bzw.  im relevanten Zeitraum Mai bzw. August. 
 

 
Bild 4.5.1: Reflexionen pro Tag im Jahresverlauf (Quelle: Simulationsergebnisse, aufbereitet) 
 
Potentielle Reflexionen sind aufgrund der zeitlichen Dauer im Sinne der LAI Lichtleitlinie zu vernach-
lässigen. Entscheidend für die Beurteilung einer potentiellen Blendwirkung ist aber der Umstand, dass 
auch in diesem Bereich die Einfallswinkel von potentiellen Reflexionen außerhalb des für Fahrzeugfüh-
rer relevanten Sichtwinkels liegen. 
 
Eine Beeinträchtigung für Fahrzeugführer durch Reflexionen durch die PV Anlage (Teilfläche Südwest) 
kann mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 
 
 

                                                 
9 Generell wird das Auftreten von Reflexionen an weniger als 5 Minuten pro Tag nicht berücksichtigt (Messunsicherheit) 
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Beispielhaft für die Simulationsergebnisse zeigen die folgenden Diagramme das Auftreten der Reflexio-
nen im Tages- bzw. im Jahresverlauf am Messpunkt P4. Die jeweiligen Farben (hier nur gelb) symboli-
sieren die Kategorie der potentiellen Blendwirkung in Bezug zur Leuchtdichte der Reflexionen. Wie 
bereits in Abschnitt 3.6 ausgeführt sind jeweils die Rohdaten mit den theoretischen Maximalwerten dar-
gestellt die nicht ohne Einschränkungen verwendet werden können. Die im Ergebnis gezeigten 1031 
Minuten wären allerdings auch ohne Bereinigung der Daten deutlich unterhalb der Empfehlungen der 
Lichtleitlinie. 
 

 
Bild 4.5.2: Ergebnisdetails für Messpunkt P4 (Quelle: Simulationsergebnisse) 
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4.6 Ergebnisse am Messpunkt P5, A9 Südwest 
 
Am Messpunkt P5 auf der A9 können rein rechnerisch Reflexionen durch die PV Teilflächen Südwest 
und Südost auftreten, morgens östlich der Fahrtrichtung und abends aus westlicher Richtung. Die Ein-
fallswinkel von potentiellen Reflexionen liegen allerdings sowohl morgens und auch abends teils deutlich 
außerhalb des für Fahrzeugführer relevanten Blickwinkels. Eine Beeinträchtigung von Fahrzeugführern 
kann daher mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.  
 
Zur Veranschaulichung werden dennoch in der folgenden Skizze die potentiellen Reflexionen am Mess-
punkt P5 auf Bass der unbereinigten Rohdaten dargestellt. Nach Bereinigung der Rohdaten ist der Be-
reich entsprechend kleiner bzw. schmaler und die Einfallswinkel entsprechend größer.  
 

 
Bild 4.6.1: Simulation am Messpunkt P5 (Quelle: Google Earth/SolPEG) 
 

Der grün markierte Bereich symbolisiert den für Fahrzeugführer relevanten Sichtwinkel. Im gelb/weiß 
markierten Bereich können bei der Fahrt Richtung Nordosten theoretisch Reflexionen durch die PV 
Anlage auftreten. Zwischen der Fahrbahn und den Flächen der PV Anlage befindet sich allerdings ein 
ausgeprägter Bewuchs durch Büsche und Bäume, sodass kein direkter Sichtkontakt zur Immissionsquel-
le vorhanden ist. 
 
Allgemein wird angenommen, dass ein Sichtschutz durch unbelaubte Baumstämme, Äste und Zweige in 
der Zeit zwischen Oktober bis Mai bereits mit ca. 20-30% anzusetzen ist. Ein Sichtschutz bzw. eine 
Reduzierung der Lichtdurchlässigkeit durch ausgeprägtes Blattwerk in der Zeit zwischen Anfang Juni bis 
Ende August wird mit mindestens 50-70% angenommen. Wald wird als nahezu lichtundurchlässig ange-
sehen (horizontaler Blick).  
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Das folgende Bild zeigt den Bereich am Messpunkt P5 bei der Fahrt Richtung Nordosten. Der relevante 
Sichtwinkel ist leicht heller dargestellt. Das Foto verdeutlicht, dass die Flächen der PV Anlage nicht ein-
sehbar sind. 
 

 
Bild 4.6.2: Messpunkt P5, Fahrt Richtung Nordosten (Quelle: Google StreetView, Ausschnitt) 
 
Im weiteren Verlauf der A9 sind die örtlichen Gegebenheiten kaum verändert und daher gelten die Aus-
führungen auch für die weitere Fahrt Richtung Nordosten. 
 
 
 
4.7 Ergebnisse im Bereich der Gebäude Locktow 
 
Der Bereich der Gebäude der westlich gelegenen Ortschaft Locktow wurde zu Kontrollzwecken unter-
sucht aber aufgrund der sehr großen Entfernung zur Immissionsquelle sind Beeinträchtigungen durch 
die PVB Anlage kaum zu erwarten. Die Simulationsergebnisse zeigen erwartungsgemäß keine Reflexio-
nen und daher können Beeinträchtigunge�Q���E�]�Z�����Å�H�U�K�H�E�O�L�F�K�H�Z���%�H�O�l�V�W�L�J�X�Q�J�H�Q�´���I�•�U���$�Q�Z�R�K�Q�H�U���L�P���6�L�Q�Q�H��
der LAI Lichtleitlinie mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 
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5 Zusammenfassung der Ergebnisse 
 

5.1 Zusammenfassung 
 
Die Analyse von insgesamt 2 x 3 exemplarisch gewählten Messpunkten im Bereich der 4 Teilflächen der 
geplanten PV Anlage Rasthof Fläming zeigt für Verkehrsteilnehmer auf der A9 eine geringfügige, theo-
retische Wahrscheinlichkeit für Reflexionen. Diese liegen allerdings überwiegend deutlich außerhalb des 
für Fahrzeugführer relevanten Sichtwinkels und sind daher zu vernachlässigen. Darüber hinaus ist im 
Randbereich der A9 ein Bewuchs aus Büschen und Bäumen vorhanden, sodass überwiegend kein direk-
ter Sichtkontakt zur Immissionsquelle vorhanden ist. Eine Beeinträchtigung von Fahrzeugführern 
(PKW/LKW) durch Reflexionen durch die geplante PV Anlage kann mit hinreichender Wahrschein-
lichkeit ausgeschlossen werden. 
Dies gleichermaßen auch gilt auch für Gäste oder Mitarbeiter der Raststätte Fläming sowie für Anwoh-
ner der westlich �J�H�O�H�J�H�Q�H�Q���2�U�W�V�F�K�D�I�W���/�R�F�N�W�R�Z�����(�L�Q�H���Å�H�U�K�H�E�O�L�F�K�H���%�H�O�l�V�W�L�J�X�Q�J�´���L�P���%�H�U�H�L�F�K���Y�R�Q���V�F�K�X�Wz-
würdigen Zonen im Sinne der LAI Lichtleitlinie ist nicht gegeben. 
Es ist davon auszugehen, dass die theoretisch berechneten Reflexionen in der Praxis keine Blendwir-
kung entwickeln werden.  Details zu den Ergebnissen an den jeweiligen Messpunkten finden sich in 
Abschnitt 4. 
 
 
5.2 Beurteilung der Ergebnisse 
 
�'�L�H���S�R�W�H�Q�W�L�H�O�O�H���%�O�H�Q�G�Z�L�U�N�X�Q�J���G�H�U���K�L�H�U���E�H�W�U�D�F�K�W�H�W�H�Q���3�9���$�Q�O�D�J�H���ÅRasthof Fläming�´�����N�D�Q�Q���D�O�V���Å�J�H�U�L�Q�J�Iü-
�J�L�J�´��klassifiziert10 werden. Im Vergleich zur Blendwirkung durch direktes Sonnenlicht oder durch Spie-
gelungen von Windschutzscheiben, �:�D�V�V�H�U�I�O�l�F�K�H�Q�����*�H�Z�l�F�K�V�K�l�X�V�H�U�Q���R���l�����L�V�W���G�L�H�V�H���Å�Y�H�U�Q�D�F�K�O�l�V�V�L�J�E�D�U�´������ 
Unter Berücksichtigung von weiteren Einflussfaktoren wie z.B. Geländestruktur, lokalen Wetterbedin-
gungen (Frühnebel, etc.) kann die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Reflexion der PV Anlage als 
äußerst gering eingestuft werden. Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse sind keine speziellen Sicht-
schutzmaßnahmen erforderlich bzw. angeraten.  

 
 

 
6 Schlussbemerkung 
 
Die hier dargestellten Untersuchungen, Sachverhalte und Einschätzungen wurden nach bestem Wissen 
und Gewissen und anhand von vorgelegten Informationen, eigenen Untersuchungen und weiterführen-
den Recherchen angefertigt. Eine Haftung für etwaige Schäden, die aus diesen Ausführungen bzw. wei-
terer Maßnahmen erfolgen, kann nicht übernommen werden.  
 
 
 
Hamburg, den 20.09.2021   ___________________ 
       Dieko Jacobi / SolPEG GmbH     

                                                 
10 Die Klassifizierung entspricht den Wertebereichen der Simulationsergebnisse 
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